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Abgabenordnung (AO) 
- Auszug - 
vom 1.10.2002 (BGBl. I S. 3866), zuletzt geändert am 
22.12.2011 (BGBl. I S. 3044) 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle Steuern einschließlich der Steuer-
vergütungen, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften geregelt sind, soweit sie durch Bundesfi-
nanzbehörden oder durch Landesfinanzbehörden verwaltet wer-
den. Es ist nur vorbehaltlich des Rechts der Europäischen Ge-
meinschaften anwendbar. 
(2) Für die Realsteuern gelten, soweit ihre Verwaltung den Ge-
meinden übertragen worden ist, die folgenden Vorschriften die-
ses Gesetzes entsprechend: 
1. die Vorschriften des Ersten, Zweiten und Vierten Abschnitts 

des Ersten Teils (Anwendungsbereich, Steuerliche Begriffs-
bestimmungen, Steuergeheimnis), 

 [§§ 1-2, 3-15 und 30-31a] 
2. die Vorschriften des Zweiten Teils (Steuerschuldrecht), 
 [§§ 33-77] 
3. die Vorschriften des Dritten Teils mit Ausnahme der §§ 82 bis 

84 (Allgemeine Verfahrensvorschriften), 
 [§§ 78-81 und 85-133] 
4. die Vorschriften des Vierten Teils (Durchführung der Besteue-

rung), 
 [§§ 134-217] 
5. die Vorschriften des Fünften Teils (Erhebungsverfahren), 
 [§§ 218-248] 
6. die §§ 351 und 361 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 
7. die Vorschriften des Achten Teils (Straf- und Bußgeldvor-

schriften, Straf- und Bußgeldverfahren). 
 [§§ 369-412] 
(3) Auf steuerliche Nebenleistungen sind die Vorschriften dieses 
Gesetzes vorbehaltlich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften sinngemäß anwendbar. Der Dritte bis Sechste Abschnitt 
des Vierten Teils gilt jedoch nur, soweit dies besonders bestimmt 
wird. 
... 
§ 3 Steuern, steuerliche Nebenleistungen 
(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für 
eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen 
auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das 
Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen 
kann Nebenzweck sein. 
(2) Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. 
(3) Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 4 Nr. 10 und 11 
des Zollkodexes sind Steuern im Sinne dieses Gesetzes. 
(4) Steuerliche Nebenleistungen sind Verzögerungsgelder (§ 146 
Abs. 2b), Verspätungszuschläge (§ 152), Zuschläge gemäß § 
162 Abs. 4, Zinsen (§§ 233 bis 237), Säumniszuschläge (§ 240), 
Zwangsgelder (§ 329) und Kosten (§§ 89, 178, 178a und §§ 337 
bis 345) sowie Zinsen im Sinne des Zollkodexes und Verspä-
tungsgelder nach § 22a Absatz 5 des Einkommensteuergeset-
zes. 
(5) Das Aufkommen der Zinsen auf Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
im Sinne Artikels 4 Nr. 10 und 11 des Zollkodexes und Verspä-
tungsgelder nach § 22a Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes 
steht dem Bund zu. Das Aufkommen der übrigen Zinsen steht 
den jeweils steuerberechtigten Körperschaften zu. Das Aufkom-
men der Kosten im Sinne des § 89 steht jeweils der Körperschaft 
zu, deren Behörde für die Erteilung der verbindlichen Auskunft 
zuständig ist. Das Aufkommen der Kosten im Sinne des § 178a 
steht dem Bund und den jeweils verwaltenden Körperschaften je 
zur Hälfte zu. Die übrigen steuerlichen Nebenleistungen fließen 
den verwaltenden Körperschaften zu. 
... 

§ 6 Behörden, Finanzbehörden 
(1) Behörde ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnimmt. 
(2) Finanzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind die folgenden 
im Gesetz über die Finanzverwaltung genannten Bundes- und 
Landesfinanzbehörden: 
1. das Bundesministerium der Finanzen und die für die Finanz-

verwaltung zuständigen obersten Landesbehörden als oberste 
Behörden, 

2. die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein und das Bun-
deszentralamt für Steuern [bis 31.12.2005 Bundesamt für Fi-
nanzen] als Bundesoberbehörden, 

3. Rechenzentren als Landesoberbehörden, 
4. die Bundesfinanzdirektionen, die Oberfinanzdirektionen und 

das Zollkriminalamt als Mittelbehörden, 
4a. die nach dem Finanzverwaltungsgesetz oder nach Landes-

recht an Stelle einer Oberfinanzdirektion eingerichteten Lan-
desfinanzbehörden, 

5. die Hauptzollämter einschließlich ihrer Dienststellen, die Zoll-
fahndungsämter, die Finanzämter und die besonderen Lan-
desfinanzbehörden als örtliche Behörden und 

6. Familienkassen, 
7. die zentrale Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuer-

gesetzes und 
8. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See/Verwaltungsstelle Cottbus (§ 40a Abs. 6 des Einkommen-
steuergesetzes). 

§ 7 Amtsträger 
Amtsträger ist, wer nach deutschem Recht 
1. Beamter oder Richter (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbu-

ches) ist,  
2. in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht 

oder 
3. sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sons-

tigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrzunehmen. 

... 
§ 11 Sitz 
Den Sitz hat eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse an dem Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsver-
trag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist. 
§ 12 Betriebstätte 
Betriebstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die 
der Tätigkeit eines Unternehmens dient. 
Als Betriebstätten sind insbesondere anzusehen: 
1. die Stätte der Geschäftsleitung, 
2. Zweigniederlassungen, 
3. Geschäftsstellen, 
4. Fabrikations- oder Werkstätten, 
5. Warenlager, 
6. Ein- oder Verkaufsstellen, 
7. Bergwerke, Steinbrüche oder andere stehende, örtlich fort-

schreitende oder schwimmende Stätten der Gewinnung von 
Bodenschätzen, 

8. Bauausführungen oder Montagen, auch örtlich fortschreitende 
oder schwimmende, wenn 
a) die einzelne Bauausführung oder Montage oder 
b) eine von mehreren zeitlich nebeneinander bestehenden 

Bauausführungen oder Montagen oder 
c) mehrere ohne Unterbrechung aufeinander folgende Bau-

ausführungen oder Montagen 
länger als sechs Monate dauern. 
... 
§ 14 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nach-
haltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftli-
che Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Ver-
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mögensverwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, 
ist nicht erforderlich. Eine Vermögensverwaltung liegt in der Re-
gel vor, wenn Vermögen genutzt, zum Beispiel Kapitalvermögen 
verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet 
oder verpachtet wird.  
... 
§ 18 Gesonderte Feststellungen 
(1) Für die gesonderten Feststellungen nach § 180 ist örtlich zu-
ständig: 
1. bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, bei Grundstü-

cken, Betriebsgrundstücken und Mineralgewinnungsrechten 
das Finanzamt, in dessen Bezirk der Betrieb, das Grundstück, 
das Betriebsgrundstück, das Mineralgewinnungsrecht oder, 
wenn sich der Betrieb, das Grundstück, das Betriebsgrund-
stück oder das Mineralgewinnungsrecht auf die Bezirke meh-
rerer Finanzämter erstreckt, der wertvollste Teil liegt (Lagefi-
nanzamt), 

2. bei gewerblichen Betrieben mit Geschäftsleitung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes das Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich die Geschäftsleitung befindet, bei gewerblichen Betrieben 
ohne Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
das Finanzamt, in dessen Bezirk eine Betriebsstätte - bei 
mehreren Betriebsstätten die wirtschaftlich bedeutendste - un-
terhalten wird (Betriebsfinanzamt), 

3. bei Einkünften aus selbständiger Arbeit das Finanzamt, von 
dessen Bezirk aus die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird, 

4. bei einer Beteiligung mehrerer Personen an anderen Einkünf-
ten als Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewer-
bebetrieb oder aus selbständiger Arbeit, die nach 180 Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe a gesondert festgestellt werden, das Finanz-
amt, von dessen Bezirk die Verwaltung dieser Einkünfte aus-
geht, oder, wenn diese im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
nicht feststellbar sind, das Finanzamt, in dessen Bezirk sich 
der wertvollste Teil des Vermögens, aus dem die gemeinsa-
men Einkünfte fließen, befindet. Dies gilt sinngemäß auch bei 
einer gesonderten Feststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 3 oder 
nach § 180 Abs. 2. 

(2) Ist eine gesonderte Feststellung mehreren Steuerpflichtigen 
gegenüber vorzunehmen und lässt sich nach Absatz 1 die örtli-
che Zuständigkeit nicht bestimmen, so ist jedes Finanzamt örtlich 
zuständig, das nach den §§ 19 oder 20 für die Steuern vom Ein-
kommen und Vermögen eines Steuerpflichtigen zuständig ist, 
dem ein Anteil an dem Gegenstand der Feststellung zuzurech-
nen ist. Soweit dieses Finanzamt auf Grund einer Verordnung 
nach § 17 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Finanzverwaltungsgesetzes 
sachlich nicht für die gesonderte Feststellung zuständig ist, tritt 
an seine Stelle das sachlich zuständige Finanzamt. 
... 
§ 22 Realsteuern 
(1) Für die Festsetzung und Zerlegung der Steuermessbeträge 
ist bei der Grundsteuer das Lagefinanzamt (§ 18 Abs. 1 Nr. 1) 
und bei der Gewerbesteuer das Betriebsfinanzamt (§ 18 Abs. 1 
Nr. 2) örtlich zuständig. Abweichend von Satz 1 ist für die Fest-
setzung und Zerlegung der Gewerbesteuermessbeträge bei Un-
ternehmen, die Bauleistungen im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 3 
des Einkommensteuergesetzes erbringen, das Finanzamt zu-
ständig, das für die Besteuerung der entsprechenden Umsätze 
nach § 21 Abs. 1 zuständig ist, wenn der Unternehmer seinen 
Wohnsitz oder das Unternehmen seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes hat. 
(2) Soweit die Festsetzung, Erhebung und Beitreibung von Real-
steuern den Finanzämtern obliegt, ist dafür das Finanzamt örtlich 
zuständig, zu dessen Bezirk die hebeberechtigte Gemeinde ge-
hört. Gehört eine hebeberechtigte Gemeinde zu den Bezirken 
mehrerer Finanzämter, so ist von diesen Finanzämtern das Fi-
nanzamt örtlich zuständig, das nach Absatz 1 zuständig ist oder 
zuständig wäre, wenn im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur 
die in der hebeberechtigten Gemeinde liegenden Teile des Be-
triebes, des Grundstückes oder des Betriebsgrundstückes vor-
handen wären. 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, soweit einem Land nach Artikel 106 
Abs. 6 Satz 3 des Grundgesetzes das Aufkommen der Realsteu-
ern zusteht. 
... 

§ 30 Steuergeheimnis 
(1) Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. 
(2) Ein Amtsträger verletzt das Steuergeheimnis, wenn er 
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm 

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprü-
fungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in 
Steuersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder 
einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit, 

c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde 
oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines 
Steuerbescheides oder einer Bescheinigung über die bei 
der Besteuerung getroffenen Feststellungen 

bekanntgeworden sind, oder 
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in 

einem der in Nummer 1 genannten Verfahren bekanntgewor-
den ist, 

unbefugt offenbart oder verwertet oder 
3. nach Nummer 1 oder Nummer 2 geschützte Daten im auto-

matisierten Verfahren unbefugt abruft, wenn sie für eines der 
in Nummer 1 genannten Verfahren in einer Datei gespeichert 
sind. 

(3) Den Amtsträgern stehen gleich 
1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten (§ 11 

Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches), 
1a. die in § 193 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes genann-

ten Personen, 
2. amtlich zugezogene Sachverständige, 
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsge-

meinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind. 

(4) Die Offenbarung der nach Absatz 2 erlangten Kenntnisse ist 
zulässig, soweit 
1. sie der Durchführung eines Verfahrens im Sinne des Absatzes 

2 Nr. 1 Buchstaben a und b dient, 
2. sie durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist, 
3. der Betroffene zustimmt, 
4. sie der Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer Tat 

dient, die keine Steuerstraftat ist, und die Kenntnisse 
a) in einem Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder Steu-

erordnungswidrigkeit erlangt worden sind; dies gilt jedoch 
nicht für solche Tatsachen, die der Steuerpflichtige in Un-
kenntnis der Einleitung des Strafverfahrens oder des Buß-
geldverfahrens offenbart hat oder die bereits vor Einleitung 
des Strafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens im Be-
steuerungsverfahren bekanntgeworden sind, oder 

b) ohne Bestehen einer steuerlichen Verpflichtung oder unter 
Verzicht auf ein Auskunftsverweigerungsrecht erlangt wor-
den sind, 

5. für sie ein zwingendes öffentliches Interesse besteht; ein 
zwingendes öffentliches Interesse ist namentlich gegeben, 
wenn 
a) Verbrechen und vorsätzliche schwere Vergehen gegen 

Leib und Leben oder gegen den Staat und seine Einrich-
tungen verfolgt werden oder verfolgt werden sollen, 

b) Wirtschaftsstraftaten verfolgt werden oder verfolgt werden 
sollen, die nach ihrer Begehungsweise oder wegen des 
Umfangs des durch sie verursachten Schadens geeignet 
sind, die wirtschaftliche Ordnung erheblich zu stören oder 
das Vertrauen der Allgemeinheit auf die Redlichkeit des 
geschäftlichen Verkehrs oder auf die ordnungsgemäße Ar-
beit der Behörden und der öffentlichen Einrichtungen er-
heblich zu erschüttern, 

oder 
c) die Offenbarung erforderlich ist zur Richtigstellung in der 

Öffentlichkeit verbreiteter unwahrer Tatsachen, die geeig-
net sind, das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu er-
schüttern; die Entscheidung trifft die zuständige oberste 
Finanzbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
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rium der Finanzen; vor der Richtigstellung soll der Steuer-
pflichtige gehört werden. 

(5) Vorsätzlich falsche Angaben des Betroffenen dürfen den 
Strafverfolgungsbehörden gegenüber offenbart werden. 
(6) Der automatisierte Abruf von Daten, die für eines der in Ab-
satz 2 Nr. 1 genannten Verfahren in einer Datei gespeichert sind, 
ist nur zulässig, soweit er der Durchführung eines Verfahrens im 
Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstaben a und b oder der zuläs-
sigen Weitergabe von Daten dient. Zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses kann das Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
welche technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen 
den unbefugten Abruf von Daten zu treffen sind. Insbesondere 
kann es nähere Regelungen treffen über die Art der Daten, deren 
Abruf zulässig ist, sowie über den Kreis der Amtsträger, die zum 
Abruf solcher Daten berechtigt sind. Die Rechtsverordnungen 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates, soweit sie Ein-
fuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme 
der Biersteuer, betreffen. 
... 
§ 32 Haftungsbeschränkung für Amtsträger 
Wird infolge der Amts- oder Dienstpflichtverletzung eines Amts-
trägers 
1. eine Steuer oder eine steuerliche Nebenleistung nicht, zu 

niedrig oder zu spät festgesetzt, erhoben oder beigetrieben 
oder 

2. eine Steuererstattung oder Steuervergütung zu Unrecht ge-
währt oder 

3. eine Besteuerungsgrundlage oder eine Steuerbeteiligung 
nicht, zu niedrig oder zu spät festgesetzt, 

so kann er nur in Anspruch genommen werden, wenn die Amts- 
oder Dienstpflichtverletzung mit einer Strafe bedroht ist. 
§ 33 Steuerpflichtiger 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer eine Steuer schuldet, für eine Steuer 
haftet, eine Steuer für Rechnung eines Dritten einzubehalten und 
abzuführen hat, wer eine Steuererklärung abzugeben, Sicherheit 
zu leisten, Bücher und Aufzeichnungen zu führen oder andere 
ihm durch die Steuergesetze auferlegte Verpflichtungen zu erfül-
len hat. 
(2) Steuerpflichtiger ist nicht, wer in einer fremden Steuersache 
Auskunft zu erteilen, Urkunden vorzulegen, ein Sachverständi-
gengutachten zu erstatten oder das Betreten von Grundstücken, 
Geschäfts- und Betriebsräumen zu gestatten hat. 
§ 34 Pflichten der gesetzlichen Vertreter und der Vermö-
gensverwalter 
(1) Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Perso-
nen und die Geschäftsführer von nichtrechtsfähigen Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen haben deren steuerliche 
Pflichten zu erfüllen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, 
dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die sie ver-
walten. 
(2) Soweit nichtrechtsfähige Personenvereinigungen ohne Ge-
schäftsführer sind, haben die Mitglieder oder Gesellschafter die 
Pflichten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen. Die Finanzbehörde 
kann sich an jedes Mitglied oder jeden Gesellschafter halten. Für 
nichtrechtsfähige Vermögensmassen gelten die Sätze 1 und 2 
mit der Maßgabe, dass diejenigen, denen das Vermögen zusteht, 
die steuerlichen Pflichten zu erfüllen haben. 
(3) Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den 
Eigentümern des Vermögens oder deren gesetzlichen Vertretern 
zu, so haben die Vermögensverwalter die in Absatz 1 bezeichne-
ten Pflichten, soweit ihre Verwaltung reicht. 
§ 35 Pflichten des Verfügungsberechtigten 
Wer als Verfügungsberechtigter im eigenen oder fremden Namen 
auftritt, hat die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters (§ 34 Abs. 
1), soweit er sie rechtlich und tatsächlich erfüllen kann. 
§ 36 Erlöschen der Vertretungsmacht 
Das Erlöschen der Vertretungsmacht oder der Verfügungsmacht 
lässt die nach den §§ 34 und 35 entstandenen Pflichten unbe-
rührt, soweit diese den Zeitraum betreffen, in dem die Vertre-
tungsmacht oder Verfügungsmacht bestanden hat und soweit der 
Verpflichtete sie erfüllen kann. 

§ 37 Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
(1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind der Steuer-
anspruch, der Steuervergütungsanspruch, der Haftungsan-
spruch, der Anspruch auf eine steuerliche Nebenleistung, der Er-
stattungsanspruch nach Absatz 2 sowie die in Einzelsteuergeset-
zen geregelten Steuererstattungsansprüche. 
(2) Ist eine Steuer, eine Steuervergütung, ein Haftungsbetrag o-
der eine steuerliche Nebenleistung ohne rechtlichen Grund ge-
zahlt oder zurückgezahlt worden, so hat derjenige, auf dessen 
Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, an den Leistungsemp-
fänger einen Anspruch auf Erstattung des gezahlten oder zu-
rückgezahlten Betrages. Dies gilt auch dann, wenn der rechtliche 
Grund für die Zahlung oder Rückzahlung später wegfällt. Im Fall 
der Abtretung, Verpfändung oder Pfändung richtet sich der An-
spruch auch gegen den Abtretenden, Verpfänder oder Pfän-
dungsschuldner. 
§ 38 Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldver-
hältnis 
Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, so-
bald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. 
§ 39 Zurechnung 
(1) Wirtschaftsgüter sind dem Eigentümer zuzurechnen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften: 
1. Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft 

über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den Eigen-
tümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der 
Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen 
kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. Bei Treu-
handverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter dem Treugeber, 
beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim 
Eigenbesitz dem Eigenbesitzer zuzurechnen. 

2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand zustehen, 
werden den Beteiligten anteilig zugerechnet, soweit eine ge-
trennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist. 

... 
§ 43 Steuerschuldner, Steuervergütungsgläubiger 
Die Steuergesetze bestimmen, wer Steuerschuldner oder Gläubi-
ger einer Steuervergütung ist. Sie bestimmen auch, ob ein Dritter 
die Steuer für Rechnung des Steuerschuldners zu entrichten hat. 
§ 44 Gesamtschuldner 
(1) Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem 
Steuerschuldverhältnis schulden oder für sie haften oder die zu-
sammen zu einer Steuer zu veranlagen sind, sind Gesamt-
schuldner. Soweit nichts anderes bestimmt ist, schuldet jeder 
Gesamtschuldner die gesamte Leistung. 
(2) Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die 
übrigen Schuldner. Das gleiche gilt für die Aufrechnung und für 
eine geleistete Sicherheit. Andere Tatsachen wirken nur für und 
gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten. Die 
Vorschriften der §§ 268 bis 280 über die Beschränkung der Voll-
streckung in den Fällen der Zusammenveranlagung bleiben un-
berührt. 
... 
§ 47 Erlöschen 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis erlöschen insbeson-
dere durch Zahlung (§§ 224, 224a, 225), Aufrechnung (§ 226), 
Erlass (§§ 163, 227), Verjährung (§§ 169 bis 171, §§ 228 bis 
232), ferner durch Eintritt der Bedingung bei auflösend bedingten 
Ansprüchen. 
§ 48 Leistung durch Dritte, Haftung Dritter 
(1) Leistungen aus dem Steuerschuldverhältnis gegenüber der 
Finanzbehörde können auch durch Dritte bewirkt werden. 
(2) Dritte können sich vertraglich verpflichten, für Leistungen im 
Sinne des Absatzes 1 einzustehen. 
... 
§ 69 Haftung der Vertreter 
Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) infolge vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten 
Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder 
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soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattun-
gen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. Die Haftung umfasst 
auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszu-
schläge. 
§ 75 Haftung des Betriebsübernehmers 
(1) Wird ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Un-
ternehmens gesondert geführter Betrieb im ganzen übereignet, 
so haftet der Erwerber für Steuern, bei denen sich die Steuer-
pflicht auf den Betrieb des Unternehmens gründet, und für Steu-
erabzugsbeträge, vorausgesetzt, dass die Steuern seit dem Be-
ginn des letzten, vor der Übereignung liegenden Kalenderjahrs 
entstanden sind und bis zum Ablauf von einem Jahr nach An-
meldung des Betriebs durch den Erwerber festgesetzt oder an-
gemeldet werden. Die Haftung beschränkt sich auf den Bestand 
des übernommenen Vermögens. 3Den Steuern stehen die An-
sprüche auf Erstattung von Steuervergütungen gleich.  
(2) Absatz 1 gilt nicht für Erwerbe aus einer Insolvenzmasse und 
für Erwerbe im Vollstreckungsverfahren.  
... 
§ 80 Bevollmächtigte und Beistände 
(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungs-
verfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus 
ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt; sie ermächtigt nicht zum 
Empfang von Steuererstattungen und Steuervergütungen. Der 
Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich 
nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde ge-
genüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.  
(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtge-
bers noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit 
oder seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der Bevoll-
mächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Ver-
waltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen 
schriftlich beizubringen.  
(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich 
die Behörde an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten 
selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet 
sich die Finanzbehörde an den Beteiligten, so soll der Bevoll-
mächtigte verständigt werden.  
(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen 
mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetra-
gene gilt als von den Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht 
unverzüglich widerspricht.  
(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn 
sie geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leisten, ohne dazu be-
fugt zu sein; dies gilt nicht für Notare und Patentanwälte.  
(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurück-
gewiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündli-
chen Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie 
zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Dies gilt nicht für die 
in § 3 Nr. 1 und in § 4 Nr. 1 und 2 des Steuerberatungsgesetzes 
bezeichneten natürlichen Personen.  
(7) - aufgehoben - 
(8) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem 
Beteiligten, dessen Bevollmächtigter oder Beistands zurückge-
wiesen wird, mitzuteilen. Verfahrenshandlungen des zurückge-
wiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser nach der 
Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam. 
... 
§ 85 Besteuerungsgrundsätze 
Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Ge-
setze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Insbesondere 
haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt, zu Un-
recht erhoben oder Steuererstattungen und Steuervergütungen 
nicht zu Unrecht gewährt oder versagt werden. 
... 
§ 87a Elektronische Kommunikation 
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, so-
weit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Ein elektroni-
sches Dokument ist zugegangen, sobald die für den Empfang 
bestimmte Einrichtung es in für den Empfänger bearbeitbarer 
Weise aufgezeichnet hat. Übermittelt die Finanzbehörde Daten, 

die dem Steuergeheimnis unterliegen, sind diese Daten mit ei-
nem geeigneten Verfahren zu verschlüsseln.  
(2) Ist ein der Finanzbehörde übermitteltes elektronisches Doku-
ment für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, hat sie dies dem Ab-
sender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmen-
bedingungen unverzüglich mitzuteilen. Macht ein Empfänger gel-
tend, er könne das von der Finanzbehörde übermittelte elektroni-
sche Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm erneut in einem 
geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu über-
mitteln.  
(3) Eine durch Gesetz für Anträge, Erklärungen oder Mitteilungen 
an die Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elekt-
ronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektroni-
sche Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die Signierung mit einem 
Pseudonym ist nicht zulässig. 
(4) Eine durch Gesetz für Verwaltungsakte oder sonstige Maß-
nahmen der Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, so-
weit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die 
elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elekt-
ronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Für von der Finanz-
behörde aufzunehmende Niederschriften gilt Satz 1 nur, wenn 
dies durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist.  
(5) Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand eines Beweises, 
wird der Beweis durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei 
angetreten; befindet diese sich nicht im Besitz des Steuerpflichti-
gen oder der Finanzbehörde, gilt § 97 Abs. 1 und 3 entspre-
chend. Der Anschein der Echtheit eines mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz übermittelten 
Dokuments, der sich aufgrund der Prüfung nach dem Signatur-
gesetz ergibt, kann nur durch Tatsachen erschüttert werden, die 
ernstliche Zweifel daran begründen, dass das Dokument mit dem 
Willen des Signaturschlüssel-Inhabers übermittelt worden ist.  
(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Benehmen mit 
dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates für die Fälle der Absätze 3 und 4 
neben der qualifizierten elektronischen Signatur auch ein ande-
res sicheres Verfahren zulassen, das den Datenübermittler (Ab-
sender der Daten) authentifiziert und die Integrität des elektro-
nisch übermittelten Datensatzes gewährleistet. Zur Authentifizie-
rung des Datenübermittlers kann auch der elektronische Identi-
tätsnachweis des Personalausweises genutzt werden; die dazu 
erforderlichen Daten dürfen zusammen mit den übrigen übermit-
telten Daten gespeichert und verwendet werden. Einer Zustim-
mung des Bundesrates bedarf es nicht, soweit Kraftfahr-
zeugsteuer, Versicherungsteuer und Verbrauchsteuern mit Aus-
nahme der Biersteuer betroffen sind. 
§ 88 Untersuchungsgrundsatz 
(1) Die Finanzbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts we-
gen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vor-
bringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht ge-
bunden. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den Um-
ständen des Einzelfalles. 
(2) Die Finanzbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, 
auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichti-
gen. 
(3) Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen 
Festsetzung und Erhebung der Steuern kann das Bundesministe-
rium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Anforderungen an Art und Umfang der Ermittlungen 
bei Einsatz automatischer Einrichtungen bestimmen. Einer Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf es nicht, soweit Verbrauch-
steuern mit Ausnahme der Biersteuer betroffen sind. 
§ 89 Beratung, Auskunft 
(1) Die Finanzbehörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stel-
lung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder 
Anträgen anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich 
oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder 
gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über 
die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte 
und die ihnen obliegenden Pflichten. 
(2) Die Finanzämter und das Bundeszentralamt für Steuern kön-
nen auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beur-
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teilung von genau bestimmten, noch nicht verwirklichten Sach-
verhalten erteilen, wenn daran im Hinblick auf die erheblichen 
steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. 
Zuständig für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist die 
Finanzbehörde, die bei Verwirklichung des dem Antrag zugrunde 
liegenden Sachverhalts örtlich zuständig sein würde. Bei An-
tragstellern, für die im Zeitpunkt der Antragstellung nach den §§ 
18 bis 21 keine Finanzbehörde zuständig ist, ist auf dem Gebiet 
der Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des 
Bundes verwaltet werden, abweichend von Satz 2 das Bundes-
zentralamt für Steuern zuständig; in diesem Fall bindet die ver-
bindliche Auskunft auch die Finanzbehörde, die bei der Verwirkli-
chung des der Auskunft zugrunde liegenden Sachverhalts zu-
ständig ist. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
nähere Bestimmungen zu Form, Inhalt und Voraussetzungen des 
Antrages auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft und zur 
Reichweite der Bindungswirkung zu treffen. 
(3) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft nach Absatz 2 wird eine Gebühr erhoben. Die 
Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Finanzbehörde 
kann die Entscheidung über den Antrag bis zur Entrichtung der 
Gebühr zurückstellen. 
(4) Die Gebühr wird nach dem Wert berechnet, den die verbindli-
che Auskunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der 
Antragsteller soll den Gegenstandswert und die für seine Be-
stimmung erheblichen Umstände in seinem Antrag auf Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft darlegen. Die Finanzbehörde soll 
der Gebührenfestsetzung den vom Antragsteller erklärten Ge-
genstandswert zugrunde legen, soweit dies nicht zu einem offen-
sichtlich unzutreffenden Ergebnis führt. 
(5) Die Gebühr wird in entsprechender Anwendung des § 34 des 
Gerichtskostengesetzes mit einem Gebührensatz von 1,0 erho-
ben. § 39 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10 000 
Euro, wird keine Gebühr erhoben. 
(6) Ist ein Gegenstandswert nicht bestimmbar und kann er auch 
nicht durch Schätzung bestimmt werden, ist eine Zeitgebühr zu 
berechnen; sie beträgt 50 Euro je angefangene halbe Stunde 
Bearbeitungszeit. Beträgt die Bearbeitungszeit weniger als zwei 
Stunden, wird keine Gebühr erhoben. 
(7) Auf die Gebühr kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
Die Gebühr kann insbesondere ermäßigt werden, wenn ein An-
trag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor Bekanntgabe 
der Entscheidung der Finanzbehörde zurückgenommen wird. 
§ 90 Mitwirkungspflichten der Beteiligten 
(1) Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des 
Sachverhaltes verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht 
insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Besteuerung er-
heblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen le-
gen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang 
dieser Pflichten richtet sich nach den Umständen des Einzelfal-
les. 
(2) Ist ein Sachverhalt zu ermitteln und steuerrechtlich zu beurtei-
len, der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes bezieht, so haben die Beteiligten diesen Sachver-
halt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaf-
fen. Sie haben dabei alle für sie bestehenden rechtlichen und tat-
sächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Bestehen objektiv er-
kennbare Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Steuerpflich-
tige über Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten in einem 
Staat oder Gebiet verfügt, mit dem kein Abkommen besteht, das 
die Erteilung von Auskünften entsprechend Artikel 26 des Mus-
terabkommens der OECD zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen in der Fassung von 2005 vorsieht, oder der Staat oder 
das Gebiet keine Auskünfte in einem vergleichbaren Umfang er-
teilt oder keine Bereitschaft zu einer entsprechenden Auskunfts-
erteilung besteht, hat der Steuerpflichtige nach Aufforderung der 
Finanzbehörde die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Anga-
ben an Eides statt zu versichern und die Finanzbehörde zu be-
vollmächtigen, in seinem Namen mögliche Auskunftsansprüche 
gegenüber den von der Finanzbehörde benannten Kreditinstitu-
ten außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen; die Ver-
sicherung an Eides statt kann nicht nach § 328 erzwungen wer-

den. Ein Beteiligter kann sich nicht darauf berufen, dass er Sach-
verhalte nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, 
wenn er sich nach Lage des Falles bei der Gestaltung seiner 
Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder einräu-
men lassen können. 
(3) Bei Sachverhalten, die Vorgänge mit Auslandsbezug betref-
fen, hat ein Steuerpflichtiger über die Art und den Inhalt seiner 
Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes Aufzeichnungen zu 
erstellen. Die Aufzeichnungspflicht umfasst auch die wirtschaftli-
chen und rechtlichen Grundlagen für eine den Grundsatz des 
Fremdvergleichs beachtende Vereinbarung von Preisen und an-
deren Geschäftsbedingungen mit den Nahestehenden. Bei au-
ßergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sind die Aufzeichnungen 
zeitnah zu erstellen. Die Aufzeichnungspflichten gelten entspre-
chend für Steuerpflichtige, die für die inländische Besteuerung 
Gewinne zwischen ihrem inländischen Unternehmen und dessen 
ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen oder den Gewinn der in-
ländischen Betriebsstätte ihres ausländischen Unternehmens zu 
ermitteln haben. Um eine einheitliche Rechtsanwendung sicher-
zustellen, wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, 
mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Art, 
Inhalt und Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen zu 
bestimmen. Die Finanzbehörde soll die Vorlage von Aufzeich-
nungen in der Regel nur für die Durchführung einer Außenprü-
fung verlangen. Die Vorlage richtet sich nach § 97 mit der Maß-
gabe, dass Absatz 2 dieser Vorschrift keine Anwendung findet. 
Sie hat jeweils auf Anforderung innerhalb einer Frist von 60 Ta-
gen zu erfolgen. Soweit Aufzeichnungen über außergewöhnliche 
Geschäftsvorfälle vorzulegen sind, beträgt die Frist 30 Tage. In 
begründeten Einzelfällen kann die Vorlagefrist verlängert werden. 
§ 91 Anhörung Beteiligter 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines 
Beteiligten eingreift, soll diesem Gelegenheit gegeben werden, 
sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äu-
ßern. Dies gilt insbesondere, wenn von dem in der Steuererklä-
rung erklärten Sachverhalt zuungunsten des Steuerpflichtigen 
wesentlich abgewichen werden soll. 
(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach 
den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, insbesondere 
wenn 
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 

öffentlichen Interesse notwendig erscheint, 
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung 

maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde, 
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in 

einem Antrag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu sei-
nen Ungunsten abgewichen werden soll, 

4. die Finanzbehörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will, 

5. Maßnahmen in der Vollstreckung getroffen werden sollen. 
(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentli-
ches Interesse entgegensteht. 
... 
§ 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen 
(1) Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehör-
de die zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen 
Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch 
für nicht rechtsfähige Vereinigungen, Vermögensmassen, Behör-
den und Betriebe gewerblicher Art der Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Andere Personen als die Beteiligten sollen erst 
dann zur Auskunft angehalten werden, wenn die Sachver-
haltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder 
keinen Erfolg verspricht. 
(2) In dem Auskunftsersuchen ist anzugeben, worüber Auskünfte 
erteilt werden sollen und ob die Auskunft für die Besteuerung des 
Auskunftspflichtigen oder für die Besteuerung anderer Personen 
angefordert wird. Auskunftsersuchen haben auf Verlangen des 
Auskunftspflichtigen schriftlich zu ergehen. 
(3) Die Auskünfte sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erteilen. Auskunftspflichtige, die nicht aus dem Ge-
dächtnis Auskunft geben können, haben Bücher, Aufzeichnun-
gen, Geschäftspapiere und andere Urkunden, die ihnen zur Ver-
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fügung stehen, einzusehen und, soweit nötig, Aufzeichnungen 
daraus zu entnehmen. 
(4) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft schriftlich, elektro-
nisch, mündlich oder fernmündlich erteilen. Die Finanzbehörde 
kann verlangen, dass der Auskunftspflichtige schriftlich Auskunft 
erteilt, wenn dies sachdienlich ist. 
(5) Die Finanzbehörde kann anordnen, dass der Auskunftspflich-
tige eine mündliche Auskunft an Amtsstelle erteilt. Hierzu ist sie 
insbesondere dann befugt, wenn trotz Aufforderung eine schriftli-
che Auskunft nicht erteilt worden ist oder eine schriftliche Aus-
kunft nicht zu einer Klärung des Sachverhaltes geführt hat. Ab-
satz 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
(6) Auf Antrag des Auskunftspflichtigen ist über die mündliche 
Auskunft an Amtsstelle eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nie-
derschrift soll den Namen der anwesenden Personen, den Ort, 
den Tag und den wesentlichen Inhalt der Auskunft enthalten. Sie 
soll von dem Amtsträger, dem die mündliche Auskunft erteilt wird, 
und dem Auskunftspflichtigen unterschrieben werden. Den Betei-
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift zu überlassen. 
(7) Ein automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 93b 
ist nur zulässig, soweit 
1. der Steuerpflichtige eine Steuerfestsetzung nach' § 32d Abs. 

6 des Einkommensteuergesetzes beantragt oder 
2. (aufgehoben) 
und der Abruf in diesen Fällen zur Festsetzung der Einkommens-
teuer erforderlich ist oder er erforderlich ist 
3. zur Feststellung von Einkünften nach den §§ 20 und 23 Abs. 1 

des Einkommensteuergesetzes in Veranlagungszeiträumen 
bis einschließlich des Jahres 2008 oder 

4. zur Erhebung von bundesgesetzlich geregelten Steuern 
oder 
5. der Steuerpflichtige zustimmt. 
In diesen Fällen darf die Finanzbehörde oder in den Fällen des § 
1 Abs. 2 die Gemeinde das Bundeszentralamt für Steuern ersu-
chen, bei den Kreditinstituten einzelne Daten aus den nach § 93b 
Abs. 1 zu führenden Dateien abzurufen; in den Fällen des Satzes 
1 Nr. 1 bis 4 darf ein Abrufersuchen nur dann erfolgen, wenn ein 
Auskunftsersuchen an den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel ge-
führt hat oder keinen Erfolg verspricht. 
(8) Die für die Verwaltung 
1. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch, 
2. der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
3. der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-

derungsgesetz, 
4. der Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetz und 
5. des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz 
zuständigen Behörden dürfen das Bundeszentralamt für Steuern 
ersuchen, bei den Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 bezeichne-
ten Daten abzurufen, soweit dies zur Überprüfung des Vorliegens 
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist und ein vorheri-
ges Auskunftsersuchen an den Betroffenen nicht zum Ziel geführt 
hat oder keinen Erfolg verspricht. Für andere Zwecke ist ein Ab-
rufersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern hinsichtlich der 
in § 93b Abs. 1 bezeichneten Daten nur zulässig, soweit dies 
durch ein Bundesgesetz ausdrücklich zugelassen ist. 
(9) Vor einem Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8 ist der 
Betroffene auf die Möglichkeit eines Kontenabrufs hinzuweisen; 
dies kann auch durch ausdrücklichen Hinweis in amtlichen Vor-
drucken und Merkblättern geschehen. Nach Durchführung eines 
Kontenabrufs ist der Betroffene vom Ersuchenden über die 
Durchführung zu benachrichtigen. Ein Hinweis nach Satz 1 erster 
Halbsatz und eine Benachrichtigung nach Satz 2 unterbleiben, 
soweit 
1. sie die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit 

des Ersuchenden liegenden Aufgaben gefährden würden, 
2. sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 

sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würden oder 

3. die Tatsache des Kontenabrufs nach einer Rechtsvorschrift 
oder seinem Wesen nach, insbesondere wegen der überwie-

genden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehal-
ten werden muss 

und deswegen das Interesse des Betroffenen zurücktreten muss; 
§ 19 Abs. 5 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBI. I S. 66), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. August 2006 
(BGBI. I S. 1970) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung gilt entsprechend, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. 
(10) Ein Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8 und dessen 
Ergebnis sind vom Ersuchenden zu dokumentieren. 
§ 93a Allgemeine Mitteilungspflichten 
(1) Zur Sicherung der Besteuerung (§ 85) kann die Bundesregie-
rung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Behörden und andere öffentliche Stellen verpflichten, 
1. Verwaltungsakte, die die Versagung oder Einschränkung ei-

ner steuerlichen Vergünstigung zur Folge haben oder dem 
Betroffenen steuerpflichtige Einnahmen ermöglichen, 

2. Subventionen und ähnliche Förderungsmaßnahmen sowie 
3. Anhaltspunkte für Schwarzarbeit, unerlaubte Arbeitnehmer-

überlassung oder unerlaubte Ausländerbeschäftigung 
den Finanzbehörden mitzuteilen. Durch Rechtsverordnung kann 
auch bestimmt werden, dass bei Zahlungen von Behörden und 
anderen öffentlichen Stellen sowie von öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Zahlungsempfänger zur Erleichterung 
seiner steuerlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten über 
die Summe der jährlichen Zahlungen sowie über die Auffassung 
der Finanzbehörden zu den daraus entstehenden Steuerpflichten 
zu unterrichten ist; der zuständigen Finanzbehörde sind der Emp-
fänger, der Rechtsgrund, die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlun-
gen mitzuteilen. Die Verpflichtung der Behörden, anderer öffentli-
cher Stellen und der Rundfunkanstalten zu Mitteilungen, Aus-
künften, Anzeigen und zur Amtshilfe auf Grund anderer Vorschrif-
ten bleibt unberührt.  
(2) Schuldenverwaltungen, Kreditinstitute, Betriebe gewerblicher 
Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne 
des Körperschaftsteuergesetzes, öffentliche Beteiligungsunter-
nehmen ohne Hoheitsbefugnisse, Berufskammern und Versiche-
rungsunternehmen sind von der Mitteilungspflicht ausgenommen.  
(3) In der Rechtsverordnung sind die mitteilenden Stellen, die 
Verpflichtung zur Unterrichtung der Betroffenen, die mitzuteilen-
den Angaben und die für die Entgegennahme der Mitteilungen 
zuständigen Finanzbehörden näher zu bestimmen sowie der Um-
fang, der Zeitpunkt und das Verfahren der Mitteilung zu regeln. In 
der Rechtsverordnung können Ausnahmen von der Mitteilungs-
pflicht, insbesondere für Fälle geringer steuerlicher Bedeutung, 
zugelassen werden. 
§ 93b Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 
(1) Kreditinstitute haben die nach § 24c Abs. 1 des Kreditwesen-
gesetzes zu führende Datei auch für Abrufe nach § 93 Abs. 7 und 
8 zu führen. 
(2) Das Bundeszentralamt für Steuern darf in den Fällen des § 93 
Abs. 7 und 8 auf Ersuchen bei den Kreditinstituten einzelne Da-
ten aus den nach Absatz 1 zu führenden Dateien im automati-
sierten Verfahren abrufen und sie an den Ersuchenden übermit-
teln. 
(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Datenabrufs und 
der Datenübermittlung trägt der Ersuchende. 
(4) § 24c Abs. 1 Satz 2 bis 6, Abs. 4 bis 8 des Kreditwesengeset-
zes gilt entsprechend. 
... 
§ 95 Versicherung an Eides Statt 
(1) Die Finanzbehörde kann den Beteiligten auffordern, dass er 
die Richtigkeit von Tatsachen, die er behauptet, an Eides Statt 
versichert. Eine Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert 
werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht 
vorhanden sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Von eidesunfähigen 
Personen im Sinne des § 393 der Zivilprozeßordnung darf eine 
eidesstattliche Versicherung nicht verlangt werden. 
(2) Die Versicherung an Eides Statt wird von der Finanzbehörde 
zur Niederschrift aufgenommen. Zur Aufnahme sind der Behör-
denleiter, sein ständiger Vertreter sowie Angehörige des öffentli-
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chen Dienstes befugt, welche die Befähigung zum Richteramt 
haben oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes erfüllen. Andere Angehörige des öffentli-
chen Dienstes kann der Behördenleiter oder sein ständiger Ver-
treter hierzu allgemein oder im Einzelfall schriftlich ermächtigen. 
(3) Die Angaben, deren Richtigkeit versichert werden soll, sind 
schriftlich festzustellen und dem Beteiligten mindestens eine Wo-
che vor Aufnahme der Versicherung mitzuteilen. Die Versiche-
rung besteht darin, dass der Beteiligte unter Wiederholung der 
behaupteten Tatsachen erklärt: ,,Ich versichere an Eides Statt, 
dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und 
nichts verschwiegen habe“. Bevollmächtigte und Beistände des 
Beteiligten sind berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an 
Eides Statt teilzunehmen. 
(4) Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt ist der Be-
teiligte über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und 
die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 
eidesstattlichen Versicherung zu belehren. Die Belehrung ist in 
der Niederschrift zu vermerken. 
(5) Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Per-
sonen sowie den Ort und den Tag der Niederschrift zu enthalten. 
Die Niederschrift ist dem Beteiligten, der die eidesstattliche Ver-
sicherung abgibt, zur Genehmigung vorzulesen oder auf Verlan-
gen zur Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu 
vermerken und von dem Beteiligten zu unterschreiben. Die Nie-
derschrift ist sodann von dem Amtsträger, der die Versicherung 
an Eides Statt aufgenommen hat, sowie von dem Schriftführer zu 
unterschreiben. 
(6) Die Versicherung an Eides Statt kann nicht nach § 328 er-
zwungen werden. 
... 
§ 108 Fristen und Termine 
(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von 
Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas 
anderes bestimmt ist. 
(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, be-
ginnt mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer 
wenn dem Betroffenen etwas anderes mitgeteilt wird. 
(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzli-
chen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem 
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. 
(4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeit-
raum zu erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit dem 
Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt. 
(5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzu-
halten, wenn er auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder 
Sonnabend fällt. 
(6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, 
gesetzliche Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet. 
§ 109 Verlängerung von Fristen 
(1) Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, 
die von einer Finanzbehörde gesetzt sind, können verlängert 
werden. Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie 
rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig 
wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen be-
stehen zu lassen. 
(2) Die Finanzbehörde kann die Verlängerung der Frist von einer 
Sicherheitsleistung abhängig machen oder sonst nach § 120 mit 
einer Nebenbestimmung verbinden. 
§ 110 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche 
Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines Vertreters ist 
dem Vertretenen zuzurechnen. 
(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hin-
dernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antra-
ges sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den An-
trag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die ver-
säumte Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann 
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. 

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann 
die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die versäumte 
Handlung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor 
Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Fi-
nanzbehörde, die über die versäumte Handlung zu befinden hat. 
... 
§ 119 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt 
sein. 
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich 
oder in anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwal-
tungsakt ist schriftlich zu bestätigen, wenn hieran ein berechtig-
tes Interesse besteht und der Betroffene dies unverzüglich ver-
langt. 
(3) Ein schriftlich oder elektronisch erlassener Verwaltungsakt 
muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unter-
schrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines 
Vertreters oder seines Beauftragten enthalten; dies gilt nicht für 
einen Verwaltungsakt, der formularmäßig oder mit Hilfe automa-
tischer Einrichtungen erlassen wird. Ist für einen Verwaltungsakt 
durch Gesetz eine Schriftform angeordnet, so muss bei einem 
elektronischen Verwaltungsakt auch das der Signatur zugrunde 
liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes 
Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen. 
... 
§ 122 Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu ge-
ben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. § 34 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Verwaltungsakt kann 
auch gegenüber einem Bevollmächtigten bekannt gegeben wer-
den. 
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt 
wird, gilt als bekannt gegeben 
1. bei einer Übermittlung im Inland am dritten Tage nach der 

Aufgabe zur Post, 
2. bei einer Übermittlung im Ausland einen Monat nach der Auf-

gabe zur Post, 
außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegan-
gen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwal-
tungsakts und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 
(2a) Ein elektronisch übermittelter Verwaltungsakt gilt am dritten 
Tage nach der Absendung als bekannt gegeben, außer wenn er 
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zwei-
fel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts und den 
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 
(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allge-
meinverfügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben wer-
den, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. 
(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines Verwaltungsakts wird da-
durch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekannt ge-
macht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen wer-
den können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 4In ei-
ner Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, je-
doch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag be-
stimmt werden. 
(5) Ein Verwaltungsakt wird zugestellt, wenn dies gesetzlich vor-
geschrieben ist oder behördlich angeordnet wird. Die Zustellung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungs-
gesetzes. 
(6) Die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts an einen Beteiligten 
zugleich mit Wirkung für und gegen andere Beteiligte ist zulässig, 
soweit die Beteiligten einverstanden sind; diese Beteiligten kön-
nen nachträglich eine Abschrift des Verwaltungsakts verlangen. 
(7) Betreffen Verwaltungsakte Ehegatten oder Ehegatten mit ih-
ren Kindern oder Alleinstehende mit ihren Kindern, so reicht es 
für die Bekanntgabe an alle Beteiligten aus, wenn ihnen eine 
Ausfertigung unter ihrer gemeinsamen Anschrift übermittelt wird. 
Die Verwaltungsakte sind den Beteiligten einzeln bekannt zu ge-
ben, soweit sie dies beantragt haben oder soweit der Finanzbe-
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hörde bekannt ist, dass zwischen ihnen ernstliche Meinungsver-
schiedenheiten bestehen. 
§ 130 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen wer-
den. 
(2) Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheb-
lichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Ver-
waltungsakt), darf nur dann zurückgenommen werden, wenn 
1. er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden 

ist, 
2. er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, Drohung 

oder Bestechung erwirkt worden ist, 
3. ihn der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesent-

licher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 
4. seine Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge 

grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 
(3) Erhält die Finanzbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die 
Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungs-
aktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines 
Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt 
nicht im Falle des Absatzes 2 Nr. 2. 
(4) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des 
Verwaltungsaktes die nach den Vorschriften über die örtliche Zu-
ständigkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn 
der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Fi-
nanzbehörde erlassen worden ist; § 26 Satz 2 bleibt unberührt. 
§ 131 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 
(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein 
Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste 
oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 
(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch 
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, 
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im 

Verwaltungsakt vorbehalten ist,  
2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und 

der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm ge-
setzten Frist erfüllt hat, 

3. wenn die Finanzbehörde auf Grund nachträglich eingetretener 
Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu er-
lassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse 
gefährdet würde. 

§ 130 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwer-
den des Widerrufs unwirksam, wenn die Finanzbehörde keinen 
späteren Zeitpunkt bestimmt. 
(4) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des 
Verwaltungsaktes die nach den Vorschriften über die örtliche Zu-
ständigkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn 
der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Finanz-
behörde erlassen worden ist. 
... 
§ 139a Identifikationsmerkmal 
(1) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt jedem Steuerpflichti-
gen zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung in Besteue-
rungsverfahren ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal (Iden-
tifikationsmerkmal) zu, das bei Anträgen, Erklärungen oder Mittei-
lungen gegenüber Finanzbehörden anzugeben ist. Es besteht 
aus einer Ziffernfolge, die nicht aus anderen Daten über den 
Steuerpflichtigen gebildet oder abgeleitet werden darf; die letzte 
Stelle ist eine Prüfziffer. Natürliche Personen erhalten eine Identi-
fikationsnummer, wirtschaftlich Tätige eine Wirtschafts-
Identifikationsnummer. Der Steuerpflichtige ist über die Zuteilung 
eines Identifikationsmerkmals unverzüglich zu unterrichten.  
(2) Steuerpflichtiger im Sinne dieses Unterabschnitts ist jeder, 
der nach einem Steuergesetz steuerpflichtig ist.  
(3) Wirtschaftlich Tätige im Sinne dieses Unterabschnitts sind: 

1. natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig sind, 
2. juristische Personen, 
3. Personenvereinigungen. 
§ 139b Identifikationsnummer 
(1) Eine natürliche Person darf nicht mehr als eine Identifikati-
onsnummer erhalten. Jede Identifikationsnummer darf nur einmal 
vergeben werden. 
(2) Die Finanzbehörden dürfen die Identifikationsnummer nur er-
heben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die Er-
hebung oder Verwendung der Identifikationsnummer ausdrück-
lich erlaubt oder anordnet. Andere öffentliche oder nicht öffentli-
che Stellen dürfen 
1. die Identifikationsnummer nur erheben oder verwenden, so-

weit dies für Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Fi-
nanzbehörden erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die 
Erhebung oder Verwendung der Identifikationsnummer aus-
drücklich erlaubt oder anordnet, 

2. ihre Dateien nur insoweit nach der Identifikationsnummer ord-
nen oder für den Zugriff erschließen, als dies für regelmäßige 
Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Finanzbehör-
den erforderlich ist. 

Vertragsbestimmungen und Einwilligungserklärungen, die darauf 
gerichtet sind, eine nach den vorstehenden Bestimmungen nicht 
zulässige Erhebung oder Verwendung der Identifikationsnummer 
zu ermöglichen, sind unwirksam.  
(3) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu natürlichen 
Personen folgende Daten: 
1. Identifikationsnummer, 
2. Wirtschafts-Identifikationsnummern, 
3. Familienname, 
4. frühere Namen, 
5. Vornamen, 
6. Doktorgrad, 
7. (aufgehoben) 
8. Tag und Ort der Geburt, 
9. Geschlecht, 
10. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift, 
11. zuständige Finanzbehörden, 
12. Sterbetag. 
(4) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten werden gespeichert, um 
1. sicherzustellen, dass eine Person nur eine Identifikations-

nummer erhält und eine Identifikationsnummer nicht mehrfach 
vergeben wird, 

2. die Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen festzustel-
len, 

3. zu erkennen, welche Finanzbehörden für einen Steuerpflichti-
gen zuständig sind, 

4. Daten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach über- und 
zwischenstaatlichem Recht entgegenzunehmen sind, an die 
zuständigen Stellen weiterleiten zu können, 

5. den Finanzbehörden die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvor-
schrift zugewiesenen Aufgaben zu ermöglichen. 

(5) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in Ab-
satz 4 genannten Zwecke verwendet werden. 
(6) Zum Zwecke der erstmaligen Zuteilung der Identifikations-
nummer übermitteln die Meldebehörden dem Bundeszentralamt 
für Steuern für jeden in ihrem Zuständigkeitsbereich mit alleiniger 
Wohnung oder Hauptwohnung im Melderegister registrierten 
Einwohner folgende Daten: 
1. Familienname, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5. (aufgehoben) 
6. Tag und Ort der Geburt, 
7. Geschlecht, 
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8. gegenwärtige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung. 

Hierzu haben die Meldebehörden jedem in ihrem Zuständigkeits-
bereich mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung registrierten 
Einwohner ein Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal zu vergeben. 
Dieses übermitteln sie zusammen mit den Daten nach Satz 1 an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Die Übermittlung der Daten 
nach Satz 1 erfolgt ab dem Zeitpunkt der Einführung des Identifi-
kationsmerkmals, der durch Rechtsverordnung des Bundesminis-
teriums der Finanzen auf Grund von Artikel 97 § 5 Satz 1 des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung bestimmt wird. Das 
Bundeszentralamt für Steuern teilt der zuständigen Meldebehör-
de die dem Steuerpflichtigen zugeteilte Identifikationsnummer zur 
Speicherung im Melderegister unter Angabe des Vorläufigen Be-
arbeitungsmerkmals mit und löscht das Vorläufige Bearbei-
tungsmerkmal anschließend. 
(7) Die Meldebehörden haben im Falle der Speicherung einer 
Geburt im Melderegister sowie im Falle der Speicherung einer 
Person, für die bisher keine Identifikationsnummer zugeteilt wor-
den ist, dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten nach Ab-
satz 6 Satz 1 zum Zwecke der Zuteilung der Identifikationsnum-
mer zu übermitteln. Absatz 6 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.  
(8) Die Meldebehörde teilt dem Bundeszentralamt für Steuern 
Änderungen der in Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 bis 8 bezeichneten Da-
ten sowie bei Sterbefällen den Sterbetag unter Angabe der Iden-
tifikationsnummer oder, sofern diese noch nicht zugeteilt wurde, 
unter Angabe des Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals mit. 
(9) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet die Meldebe-
hörden, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit 
der ihm von den Meldebehörden übermittelten Daten vorliegen. 
§ 139c Wirtschafts-Identifikationsnummer 
(1) Die Wirtschafts-Identifikationsnummer wird auf Anforderung 
des zuständigen Finanzamts vergeben. Sie beginnt mit den 
Buchstaben „DE“. Jede Wirtschafts-Identifikationsnummer darf 
nur einmal vergeben werden.  
(2) Die Finanzbehörden dürfen die Wirtschafts-Identifikations-
nummer nur erheben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist oder eine Rechtsvor-
schrift dies erlaubt oder anordnet. Andere öffentliche oder nicht 
öffentliche Stellen dürfen die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nur erheben oder verwenden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben oder Geschäftszwecke oder für Datenübermittlungen zwi-
schen ihnen und den Finanzbehörden erforderlich ist. Soweit die 
Wirtschafts-Identifikationsnummer andere Nummern ersetzt, 
bleiben Rechtsvorschriften, die eine Übermittlung durch die Fi-
nanzbehörden an andere Behörden regeln, unberührt.  
(3) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu natürlichen 
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, folgende Daten: 
1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 
2. Identifikationsnummer, 
3. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs) oder Name des Un-

ternehmens, 
4. frühere Firmennamen oder Namen des Unternehmens, 
5. Rechtsform, 
6. Wirtschaftszweignummer, 
7. amtlicher Gemeindeschlüssel, 
8. Anschrift des Unternehmens, Firmensitz, 
9. Handelsregistereintrag (Registergericht, Datum und Nummer 

der Eintragung), 
10. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme 

der Tätigkeit, 
11. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 

der Tätigkeit, 
12. zuständige Finanzbehörden. 
(4) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu juristischen 
Personen folgende Daten: 
1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 
2. Identifikationsmerkmale der gesetzlichen Vertreter, 
3. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs), 
4. frühere Firmennamen, 
5. Rechtsform, 

6. Wirtschaftszweignummer, 
7. amtlicher Gemeindeschlüssel, 
8. Sitz gemäß § 11, insbesondere Ort der Geschäftsleitung, 
9. Datum des Gründungsaktes, 
10. Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistereintrag (Re-

gistergericht, Datum und Nummer der Eintragung), 
11. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme 

der Tätigkeit, 
12. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 

der Tätigkeit, 
13. Zeitpunkt der Auflösung, 
14. Datum der Löschung im Register, 
15. verbundene Unternehmen, 
16. zuständige Finanzbehörden. 
(5) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu Personenver-
einigungen folgende Daten: 
1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 
2. Identifikationsmerkmale der gesetzlichen Vertreter, 
3. Identifikationsmerkmale der Beteiligten, 
4. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs) oder Name der 

Personenvereinigung, 
5. frühere Firmennamen oder Namen der Personenvereinigung, 
6. Rechtsform, 
7. Wirtschaftszweignummer, 
8. amtlicher Gemeindeschlüssel, 
9. Sitz gemäß § 11, insbesondere Ort der Geschäftsleitung, 
10. Datum des Gesellschaftsvertrags, 
11. Handels- oder Partnerschaftsregistereintrag (Registergericht, 

Datum und Nummer der Eintragung), 
12. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme 

der Tätigkeit, 
13. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 

der Tätigkeit, 
14. Zeitpunkt der Auflösung, 
15. Zeitpunkt der Beendigung, 
16. Datum der Löschung im Register, 
17. verbundene Unternehmen, 
18. zuständige Finanzbehörden. 
(6) Die Speicherung der in den Absätzen 3 bis 5 aufgeführten 
Daten erfolgt, um 
1. sicherzustellen, dass eine vergebene Wirtschafts-Identifi-

kationsnummer nicht noch einmal für einen anderen wirt-
schaftlich Tätigen verwendet wird, 

2. für einen wirtschaftlich Tätigen die vergebene Wirtschafts-
Identifikationsnummer festzustellen, 

3. zu erkennen, welche Finanzämter zuständig sind, 
4. Daten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach über- und 

zwischenstaatlichem Recht entgegenzunehmen sind, an die 
zuständigen Stellen weiterleiten zu können, 

5. den Finanzbehörden die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvor-
schrift zugewiesenen Aufgaben zu ermöglichen. 

(7) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in Ab-
satz 6 genannten Zwecke verwendet werden, es sei denn, eine 
Rechtsvorschrift sieht eine andere Verwendung ausdrücklich vor.  
§ 139d Verordnungsermächtigung 
Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates: 
1. organisatorische und technische Maßnahmen zur Wahrung 

des Steuergeheimnisses, insbesondere zur Verhinderung ei-
nes unbefugten Zugangs zu Daten, die durch § 30 geschützt 
sind, 

2. Richtlinien zur Vergabe der Identifikationsnummer nach § 
139b und der Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c, 

3. Fristen, nach deren Ablauf die nach §§ 139b und 139c ge-
speicherten Daten zu löschen sind, sowie 
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4. die Form und das Verfahren der Datenübermittlungen nach § 
139b Abs. 6 bis 9. 

§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach an-
deren Gesetzen 
Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und 
Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Be-
deutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen 
Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. 
... 
§ 145 Allgemeine Anforderungen an Buchführung und Auf-
zeichnungen 
(1) Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen 
Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Un-
ternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich 
in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 
(2) Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den 
sie für die Besteuerung erfüllen sollen, erreicht wird. 
§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen 
(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
sind vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täglich festgehal-
ten werden. 
(2) Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 
Dies gilt nicht, soweit für Betriebstätten außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes nach dortigem Recht eine Verpflich-
tung besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, und diese 
Verpflichtung erfüllt wird. In diesem Falle sowie bei Organgesell-
schaften außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes müs-
sen die Ergebnisse der dortigen Buchführung in die Buchführung 
des hiesigen Unternehmens übernommen werden, soweit sie für 
die Besteuerung von Bedeutung sind. Dabei sind die erforderli-
chen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu 
machen. 
(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Fi-
nanzbehörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewil-
ligen, dass elektronische Bücher und sonstige erforderliche elekt-
ronische Aufzeichnungen oder Teile davon außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes geführt und aufbewahrt werden 
können. Voraussetzung ist, dass 
1. der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den 

Standort des Datenverarbeitungssystems und bei Beauftra-
gung eines Dritten dessen Namen und Anschrift mitteilt, 

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 
147 und 200 Absatz 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist, 

3. der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 in vollem Umfang mög-
lich ist und 

4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 
Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Be-
einträchtigung der Besteuerung führen, hat sie die Bewilligung zu 
widerrufen und die unverzügliche Rückverlagerung der elektroni-
schen Bücher und sonstigen erforderlichen elektronischen Auf-
zeichnungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verlan-
gen. Eine Änderung der unter Satz 2 Nummer 1 benannten Um-
stände ist der zuständigen Finanzbehörde unverzüglich mitzutei-
len. 
(2b) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung .zur Rückver-
lagerung seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflich-
ten nach Absatz 2a Satz 4, zur Einräumung des Datenzugriffs 
nach § 147 Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorla-
ge angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rah-
men einer Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten ange-
messenen Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Finanz-
behörde nicht nach oder hat er seine elektronische Buchführung 
ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins Ausland 
verlagert, kann ein Verzögerungsgeld von 2 500 Euro bis 
250 000 Euro festgesetzt werden. 
(3) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
sind in einer lebenden Sprache vorzunehmen. Wird eine andere 
als die deutsche Sprache verwendet, so kann die Finanzbehörde 

Übersetzungen verlangen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buch-
staben oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren Be-
deutung eindeutig festliegen. 
(4) Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Wei-
se verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 
feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorge-
nommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie 
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 
(5) Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen kön-
nen auch in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder 
auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der Buch-
führung einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei 
Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzuneh-
men sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des angewendeten Ver-
fahrens nach dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die Be-
steuerung erfüllen sollen. Bei der Führung der Bücher und der 
sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss ins-
besondere sichergestellt sein, dass während der Dauer der Auf-
bewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und unverzüg-
lich lesbar gemacht werden können. Dies gilt auch für die Befug-
nisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6. Absätze 1 bis 4 gel-
ten sinngemäß. 
(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unter-
nehmer Bücher und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind, führt, ohne hierzu verpflichtet zu sein. 
§ 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Un-
terlagen 
(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren: 
1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, 

Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Ver-
ständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen 
Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe, 
3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbrie-

fe, 
4. Buchungsbelege, 
4a. Unterlagen, die einer mit Mitteln der Datenverarbeitung abge-

gebenen Zollanmeldung nach Artikel 77 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 62 Abs. 2 Zollkodex beizufügen sind, sofern die 
Zollbehörden nach Artikel 77 Abs. 2 Satz 1 Zollkodex auf ihre 
Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückge-
geben haben, 

5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Be-
deutung sind. 

(2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz 
und der Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 4a können die in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträ-
ger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn 
dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht 
und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten 
1. mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und 

den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterla-
gen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht wer-
den, 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfüg-
bar sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausge-
wertet werden können. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a aufgeführten Unterlagen sind 
zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen 
sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuerge-
setzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Kürzere 
Aufbewahrungsfristen nach außersteuerlichen Gesetzen lassen 
die in Satz 1 bestimmte Frist unberührt. Die Aufbewahrungsfrist 
läuft jedoch nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für 
Steuern von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht. 
(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das 
Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der La-
gebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfan-
gen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden 
ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die 
sonstigen Unterlagen entstanden sind. 
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(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wieder-
gabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, 
ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfü-
gung zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar 
zu machen; auf Verlangen der Finanzbehörde hat er auf seine 
Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszu-
drucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubrin-
gen. 
(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenver-
arbeitungssystems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im 
Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespei-
cherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem 
zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen 
einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren 
Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Un-
terlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren 
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der 
Steuerpflichtige. 
... 
§ 149 Abgabe der Steuererklärungen 
(1) Die Steuergesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet ist. Zur Abgabe einer Steuererklärung ist 
auch verpflichtet, wer hierzu von der Finanzbehörde aufgefordert 
wird. Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung 
bleibt auch dann bestehen, wenn die Finanzbehörde die Besteu-
erungsgrundlagen geschätzt hat (§ 162). 
(2) Soweit die Steuergesetze nichts anderes bestimmen, sind 
Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder einen ge-
setzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, spätestens fünf Monate 
danach abzugeben. Bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus 
Land- und Forstwirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abwei-
chenden Wirtschaftsjahr ermitteln, endet die Frist nicht vor Ablauf 
des fünften Monats, der auf den Schluss des in dem Kalenderjahr 
begonnenen Wirtschaftsjahrs folgt. 
§ 150 Form und Inhalt der Steuererklärungen 
(1) Die Steuererklärungen sind nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck abzugeben, soweit nicht eine mündliche Steuererklä-
rung zugelassen ist. Der Steuerpflichtige hat in der Steuererklä-
rung die Steuer selbst zu berechnen, soweit dies gesetzlich vor-
geschrieben ist (Steueranmeldung). 
(2) Die Angaben in den Steuererklärungen sind wahrheitsgemäß 
nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Dies ist, wenn 
der Vordruck dies vorsieht, schriftlich zu versichern. 
(3) Ordnen die Steuergesetze an, dass der Steuerpflichtige die 
Steuererklärung eigenhändig zu unterschreiben hat, so ist die 
Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten nur dann zulässig, 
wenn der Steuerpflichtige infolge seines körperlichen oder geisti-
gen Zustandes oder durch längere Abwesenheit an der Unter-
schrift gehindert ist. Die eigenhändige Unterschrift kann nach-
träglich verlangt werden, wenn der Hinderungsgrund weggefallen 
ist. 
(4) Den Steuererklärungen müssen die Unterlagen beigefügt 
werden, die nach den Steuergesetzen vorzulegen sind. Dritte 
Personen sind verpflichtet, hierfür erforderliche Bescheinigungen 
auszustellen. 
(5) In die Vordrucke der Steuererklärung können auch Fragen 
aufgenommen werden, die zur Ergänzung der Besteuerungsun-
terlagen für Zwecke einer Statistik nach dem Gesetz über Steu-
erstatistiken erforderlich sind. Die Finanzbehörden können ferner 
von Steuerpflichtigen Auskünfte verlangen, die für die Durchfüh-
rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes erforderlich 
sind. Die Finanzbehörden haben bei der Überprüfung der Anga-
ben dieselben Befugnisse wie bei der Aufklärung der für die Be-
steuerung erheblichen Verhältnisse. 
(6) Zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Be-
steuerungsverfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen Steuerer-
klärungen oder sonstige für das Besteuerungsverfahren erforder-
liche Daten ganz oder teilweise durch Datenfernübertragung oder 
auf maschinell verwertbaren Datenträgern übermittelt werden 
können. Dabei können insbesondere geregelt werden: 
1. das Nähere über Form, Inhalt, Verarbeitung und Sicherung 

der zu übermittelnden Daten, 

2. die Art und Weise der Übermittlung der Daten,  
3. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu übermitteln-

den Daten, 
4. die Mitwirkungspflichten Dritter und deren Haftung, wenn auf 

Grund unrichtiger Erhebung, Verarbeitung oder Übermittlung 
der Daten Steuern verkürzt oder Steuervorteile erlangt wer-
den, 

5. der Umfang und die Form der für dieses Verfahren erforderli-
chen besonderen Erklärungspflichten des Steuerpflichtigen. 

Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Verfahren zu verwen-
den, das den Datenübermittler (Absender der Daten) authentifi-
ziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch über-
mittelten Datensatzes gewährleistet. Zur Authentifizierung des 
Datenübermittlers kann auch der elektronische Identitätsnach-
weis des Personalausweises genutzt werden; die dazu erforderli-
chen Daten dürfen zusammen mit den übrigen übermittelten Da-
ten gespeichert und verwendet werden. Das Verfahren wird vom 
Bundesministerium der Finanzen im Benehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmt. Die Rechtsverordnung kann 
auch Ausnahmen von der Pflicht zur Verwendung dieses Verfah-
rens vorsehen. Einer Zustimmung des Bundesrates zu einer 
Rechtsverordnung nach den Sätzen 1 und 5 bedarf es nicht, so-
weit Kraftfahrzeugsteuer, Versicherungsteuer und Verbrauch-
steuern mit Ausnahme der Biersteuer betroffen sind. Zur Rege-
lung der Datenübermittlung kann in der Rechtsverordnung auf 
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen verwiesen werden. 
Hierbei sind das Datum der Veröffentlichung, die Bezugsquelle 
und eine Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröffentlichung ar-
chivmäßig gesichert niedergelegt ist. § 87a Absatz 3 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden.  
(7) Soweit die Steuergesetze anordnen, dass der Steuerpflichtige 
die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln hat, kann das Bun-
desministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates das Nähere zum Verfahren der elekt-
ronischen Übermittlung bestimmen; Absatz 6 Satz 2 bis 9 gilt 
entsprechend. 
(8) Ordnen die Steuergesetze an, dass die Finanzbehörde auf 
Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung 
der Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung verzichten kann, ist einem solchen 
Antrag zu entsprechen, wenn eine Erklärungsabgabe nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumut-
bar ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Schaffung der 
technischen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung des 
amtlich vorgeschriebenen Datensatzes nur mit einem nicht uner-
heblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der 
Steuerpflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fä-
higkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Mög-
lichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen. 
... 
§ 152 Verspätungszuschlag 
(1) Gegen denjenigen, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt, kann ein 
Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Von der Festsetzung 
eines Verspätungszuschlages ist abzusehen, wenn die Ver-
säumnis entschuldbar erscheint. Das Verschulden eines gesetz-
lichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen 
Verschulden gleich. 
(2) Der Verspätungszuschlag darf 10 Prozent der festgesetzten 
Steuer oder des festgesetzten Messbetrages nicht übersteigen 
und höchstens 25 000 Euro betragen. Bei der Bemessung des 
Verspätungszuschlages sind neben seinem Zweck, den Steuer-
pflichtigen zur rechtzeitigen Abgabe der Steuererklärung anzu-
halten, die Dauer der Fristüberschreitung, die Höhe des sich aus 
der Steuerfestsetzung ergebenden Zahlungsanspruches, die aus 
der verspäteten Abgabe der Steuererklärung gezogenen Vorteile, 
sowie das Verschulden und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. 
(3) Der Verspätungszuschlag ist regelmäßig mit der Steuer oder 
dem Steuermessbetrag festzusetzen. 
(4) Bei Steuererklärungen für gesondert festzustellende Besteue-
rungsgrundlagen gelten die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, 
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dass bei Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 die steuerlichen 
Auswirkungen zu schätzen sind. 
(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann zum Verspä-
tungszuschlag, insbesondere über die Festsetzung im automati-
sierten Besteuerungsverfahren, allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Diese können 
auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von der Fest-
setzung eines Verspätungszuschlags abgesehen werden soll. 
Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften bedürfen nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates, soweit sie Einfuhr- und Ausfuhrab-
gaben und Verbrauchsteuern betreffen. 
§ 155 Steuerfestsetzung 
(1) Die Steuern werden, soweit nichts anderes vorgeschrieben 
ist, von der Finanzbehörde durch Steuerbescheid festgesetzt. 
Steuerbescheid ist der nach § 122 Abs. 1 bekanntgegebene Ver-
waltungsakt. Dies gilt auch für die volle oder teilweise Freistel-
lung von einer Steuer und für die Ablehnung eines Antrages auf 
Steuerfestsetzung. 
(2) Ein Steuerbescheid kann erteilt werden, auch wenn ein 
Grundlagenbescheid noch nicht erlassen wurde. 
(3) Schulden mehrere Steuerpflichtige eine Steuer als Gesamt-
schuldner, so können gegen sie zusammengefasste Steuerbe-
scheide ergehen. Mit zusammengefassten Steuerbescheiden 
können Verwaltungsakte über steuerliche Nebenleistungen oder 
sonstige Ansprüche, auf die dieses Gesetz anzuwenden ist, ge-
gen einen oder mehrere der Steuerpflichtigen verbunden werden. 
Das gilt auch dann, wenn festgesetzte Steuern, steuerliche Ne-
benleistungen oder sonstige Ansprüche nach dem zwischen den 
Steuerpflichtigen bestehenden Rechtsverhältnis nicht von allen 
Beteiligten zu tragen sind. 
(4) Die für die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften sind auf 
die Festsetzung einer Steuervergütung sinngemäß anzuwenden. 
§ 156 Absehen von Steuerfestsetzung 
(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann zur Vereinfachung 
der Verwaltung durch Rechtsverordnung1 bestimmen, dass Steu-
ern und steuerliche Nebenleistungen nicht festgesetzt werden, 
wenn der Betrag, der festzusetzen ist, einen durch diese Rechts-
verordnung zu bestimmenden Betrag voraussichtlich nicht über-
steigt; der zu bestimmende Betrag darf 10 Euro nicht überschrei-
ten. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates, soweit sie Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und 
Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betrifft. 
(2) Die Festsetzung von Steuern und steuerlichen Nebenleistun-
gen kann unterbleiben, wenn feststeht, dass die Einziehung kei-
nen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung ein-
schließlich der Festsetzung außer Verhältnis zu dem Betrag ste-
hen. 
§ 157 Form und Inhalt der Steuerbescheide 
(1) Steuerbescheide sind schriftlich zu erteilen, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Schriftliche Steuerbescheide müssen die 
festgesetzte Steuer nach Art und Betrag bezeichnen und ange-
ben, wer die Steuer schuldet. Ihnen ist außerdem eine Belehrung 
darüber beizufügen, welcher Rechtsbehelf zulässig ist und bin-
nen welcher Frist und bei welcher Behörde er einzulegen ist. 
(2) Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bildet einen mit 
Rechtsbehelfen nicht selbständig anfechtbaren Teil des Steuer-
bescheides, soweit die Besteuerungsgrundlagen nicht gesondert 
festgestellt werden. 
... 
§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 
(1) Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht 
ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie zu schätzen. Dabei 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von 
Bedeutung sind.  
(2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige 
über seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben 
vermag oder weitere Auskunft oder eine Versicherung an Eides 
statt verweigert oder seine Mitwirkungspflicht nach § 90 Abs. 2 
verletzt. Das Gleiche gut, wenn der Steuerpflichtige Bücher oder 
Aufzeichnungen, die er nach den Steuergesetzen zu führen hat, 
nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die Aufzeich-
nungen der Besteuerung nicht nach § 158 zugrunde gelegt wer-
                                                           
1
 Kleinbetragsverordnung (KBV) vom 19.12.2000, BGBl. I S. 1805 

den oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten An-
gaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögens-
mehrungen bestehen und der Steuerpflichtige die Zustimmung 
nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 nicht erteilt. Hat der Steuerpflichti-
ge seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 2 Satz 3 verletzt, 
so wird widerlegbar vermutet, dass steuerpflichtige Einkünfte in 
Staaten oder Gebieten im Sinne des § 90 Absatz 2 Satz 3 vor-
handen oder höher als die erklärten Einkünfte sind. 
(3) Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach 
§ 90 Abs. 3 dadurch, dass er die Aufzeichnungen nicht vorlegt, 
oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im Wesentlichen unver-
wertbar oder wird festgestellt, dass der Steuerpflichtige Aufzeich-
nungen im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 3 nicht zeitnah erstellt hat, 
so wird widerlegbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichti-
gen Einkünfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne 
des § 90 Abs. 3 dienen, höher als die von ihm erklärten Einkünfte 
sind. Hat in solchen Fällen die Finanzbehörde eine Schätzung 
vorzunehmen und können diese Einkünfte nur innerhalb eines 
bestimmten Rahmens, insbesondere nur aufgrund von Preis-
spannen bestimmt werden, kann dieser Rahmen zu Lasten des 
Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden. Bestehen trotz Vorlage 
verwertbarer Aufzeichnungen durch den Steuerpflichtigen An-
haltspunkte dafür, dass seine Einkünfte bei Beachtung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes hoher wären als die auf Grund der 
Aufzeichnungen erklärten Einkünfte, und können, entsprechende 
Zweifel deswegen nicht aufgeklärt werden, weil eine ausländi-
sche, nahe stehende Person ihre Mitwirkungspflichten nach § 90 
Abs. 2 oder ihre Auskunftspflichten nach § 93 Abs. 1 nicht erfüllt, 
Ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 
(4) Legt ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen im Sinne des § 90 
Abs. 3 nicht vor oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im Wesent-
lichen unverwertbar, ist ein Zuschlag von 5 000 Euro festzuset-
zen. Der Zuschlag beträgt mindestens 5 Prozent und höchstens 
10 Prozent des Mehrbetrags der Einkünfte, der sich nach einer 
Berichtigung aufgrund der Anwendung des Absatzes 3 ergibt, 
wenn sich danach ein Zuschlag von mehr als 5 000 Euro ergibt. 
Bei verspäteter Vorlage von verwertbaren Aufzeichnungen be-
trägt der Zuschlag bis zu 1 000 000 Euro, mindestens jedoch 100 
Euro für jeden vollen Tag der Fristüberschreitung. Soweit den Fi-
nanzbehörden Ermessen hinsichtlich der Höhe des Zuschlags 
eingeräumt ist, sind neben dessen Zweck, den Steuerpflichtigen 
zur Erstellung und fristgerechten Vorlage der Aufzeichnungen im 
Sinne des § 90 Abs. 3 anzuhalten, insbesondere die von ihm ge-
zogenen Vorteile und bei verspäteter Vorlage auch die Dauer der 
Fristüberschreitung zu berücksichtigen. Von der Festsetzung ei-
nes Zuschlags ist abzusehen, wenn die Nichterfüllung der Pflich-
ten nach § 90 Abs. 3 entschuldbar erscheint oder ein Verschul-
den nur geringfügig ist. Das Verschulden eines gesetzlichen Ver-
treters oder eines Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen Ver-
schulden gleich. 7Der Zuschlag ist regelmäßig nach Abschluss 
der Außenprüfung festzusetzen.  
(5) In den Fällen des § 155 Abs. 2 können die in einem Grundla-
genbescheid festzustellenden Besteuerungsgrundlagen ge-
schätzt werden. 
§ 163 Abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeits-
gründen 
Steuern können niedriger festgesetzt werden, und einzelne Be-
steuerungsgrundlagen, die die Steuern erhöhen, können bei der 
Festsetzung der Steuern unberücksichtigt bleiben, wenn die Er-
hebung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann bei Steuern vom Ein-
kommen zugelassen werden, dass einzelne Besteuerungsgrund-
lagen, soweit sie die Steuer erhöhen, bei der Steuerfestsetzung 
erst zu einer späteren Zeit und, soweit sie die Steuer mindern, 
schon zu einer früheren Zeit berücksichtigt werden. Die Ent-
scheidung über die abweichende Festsetzung kann mit der Steu-
erfestsetzung verbunden werden.  
§ 164 Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 
(1) Die Steuern können, solange der Steuerfall nicht abschlie-
ßend geprüft ist, allgemein oder im Einzelfall unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung festgesetzt werden, ohne dass dies einer Be-
gründung bedarf. Die Festsetzung einer Vorauszahlung ist stets 
eine Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. 
(2) Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestset-
zung aufgehoben oder geändert werden. Der Steuerpflichtige 
kann die Aufhebung oder Änderung der Steuerfestsetzung jeder-



Stand 22.12.2011 Seite 13 AO 

☺ www.joachimrose.de - (AO.doc 05.01.12) - alle Angaben ohne Gewähr 

zeit beantragen. Die Entscheidung hierüber kann jedoch bis zur 
abschließenden Prüfung des Steuerfalles, die innerhalb ange-
messener Frist vorzunehmen ist, hinausgeschoben werden. 
(3) Der Vorbehalt der Nachprüfung kann jederzeit aufgehoben 
werden. Die Aufhebung steht einer Steuerfestsetzung ohne Vor-
behalt der Nachprüfung gleich; § 157 Abs. 1 Satz 1 und 3 gilt 
sinngemäß. Nach einer Außenprüfung ist der Vorbehalt aufzuhe-
ben, wenn sich Änderungen gegenüber der Steuerfestsetzung 
unter Vorbehalt der Nachprüfung nicht ergeben. 
(4) Der Vorbehalt der Nachprüfung entfällt, wenn die Festset-
zungsfrist abläuft. § 169 Abs. 2 Satz 2 und § 171 Abs. 7, 8 und 
10 sind nicht anzuwenden. 
§ 165 Vorläufige Steuerfestsetzung, Aussetzung der Steuer-
festsetzung 
(1) Soweit ungewiss ist, ob die Voraussetzungen für die Entste-
hung einer Steuer eingetreten sind, kann sie vorläufig festgesetzt 
werden. Diese Regelung ist auch anzuwenden, wenn 
1. ungewiss ist, ob und wann Verträge mit anderen Staaten über 

die Besteuerung (§ 2), die sich zugunsten des Steuerpflichti-
gen auswirken, für die Steuerfestsetzung wirksam werden, 

2. das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit eines 
Steuergesetzes mit dem Grundgesetz festgestellt hat und der 
Gesetzgeber zu einer Neuregelung verpflichtet ist,  

3. die Vereinbarkeit eines Steuergesetzes mit höherrangigem 
Recht Gegenstand eines Verfahrens bei dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften, dem Bundesverfassungsge-
richt oder einem obersten Bundesgericht ist oder 

4. die Auslegung eines Steuergesetzes Gegenstand eines Ver-
fahrens bei dem Bundesfinanzhof ist. 

Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind anzugeben. Unter den 
Voraussetzungen der Sätze 1 oder 2 kann die Steuerfestsetzung 
auch gegen oder ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt werden. 
(2) Soweit die Finanzbehörde eine Steuer vorläufig festgesetzt 
hat, kann sie die Festsetzung aufheben oder ändern. Wenn die 
Ungewissheit beseitigt ist, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung 
aufzuheben, zu ändern oder für endgültig zu erklären; eine aus-
gesetzte Steuerfestsetzung ist nachzuholen. In den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 2 muss eine vorläufige Steuerfestsetzung nach 
Satz 2 nur auf Antrag des Steuerpflichtigen für endgültig erklärt 
werden, wenn sie nicht aufzuheben oder zu ändern ist. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 endet die Ungewissheit, so-
bald feststeht, dass die Grundsätze der Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs über den entschiedenen Einzelfall hinaus allge-
mein anzuwenden sind. 
(3) Die vorläufige Steuerfestsetzung kann mit einer Steuerfest-
setzung unter Vorbehalt der Nachprüfung verbunden werden. 
... 
§ 169 Festsetzungsfrist 
(1) Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung 
sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen 
ist. Dies gilt auch für die Berichtigung wegen offenbarer Unrich-
tigkeit nach § 129. Die Frist ist gewahrt, wenn vor Ablauf der 
Festsetzungsfrist 
1. der Steuerbescheid den Bereich der für die Steuerfestsetzung 

zuständigen Finanzbehörde verlassen hat oder 
2. bei öffentlicher Zustellung die Benachrichtigung nach § 10 

Abs. 2 Satz 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes bekannt 
gemacht oder veröffentlicht wird. 

(2) Die Festsetzungsfrist beträgt: 
1. ein Jahr 

für Verbrauchsteuern und Verbrauchsteuervergütungen, 
2. vier Jahre 

für Steuern und Steuervergütungen, die keine Steuern oder 
Steuervergütungen im Sinne der Nummer 1 oder Einfuhr- und 
Ausfuhrabgaben im Sinne des Artikels 4 Nr. 10 und 11 des 
Zollkodexes sind. 

Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, soweit eine Steuer hin-
terzogen, und fünf Jahre, soweit sie leichtfertig verkürzt worden 
ist. Dies gilt auch dann, wenn die Steuerhinterziehung oder 
leichtfertige Steuerverkürzung nicht durch den Steuerschuldner 
oder eine Person begangen worden ist, deren er sich zur Erfül-
lung seiner steuerlichen Pflichten bedient, es sei denn, der Steu-
erschuldner weist nach, dass er durch die Tat keinen Vermö-

gensvorteil erlangt hat und dass sie auch nicht darauf beruht, 
dass er die im Verkehr erforderlichen Vorkehrungen zur Verhin-
derung von Steuerverkürzungen unterlassen hat. 
... 
§ 171 Ablaufhemmung 
(1) Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange die Steuerfest-
setzung wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Mo-
nate des Fristlaufes nicht erfolgen kann. 
(2) Ist beim Erlass eines Steuerbescheides eine offenbare Un-
richtigkeit unterlaufen, so endet die Festsetzungsfrist insoweit 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe dieses Steuer-
bescheides. 
(3) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist außerhalb eines Ein-
spruchs- oder Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfestsetzung 
oder auf Aufhebung oder Änderung einer Steuerfestsetzung oder 
ihrer Berichtigung nach § 129 gestellt, so läuft die Festsetzungs-
frist insoweit nicht ab, bevor über den Antrag unanfechtbar ent-
schieden worden ist. 
(3a) Wird ein Steuerbescheid mit einem Einspruch oder einer 
Klage angefochten, so läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor 
über den Rechtsbehelf unanfechtbar entschieden ist; dies gilt 
auch, wenn der Rechtsbehelf erst nach Ablauf der Festsetzungs-
frist eingelegt wird. Der Ablauf der Festsetzungsfrist ist hinsicht-
lich des gesamten Steueranspruchs gehemmt; dies gilt nicht, so-
weit der Rechtsbehelf unzulässig ist. In den Fällen des § 100 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 101 der Finanzge-
richtsordnung ist über den Rechtsbehelf erst dann unanfechtbar 
entschieden, wenn ein auf Grund der genannten Vorschriften er-
lassener Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist. 
(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist mit einer Außenprüfung 
begonnen oder wird deren Beginn auf Antrag des Steuerpflichti-
gen hinausgeschoben, so läuft die Festsetzungsfrist für die Steu-
ern, auf die sich die Außenprüfung erstreckt oder im Falle der Hi-
nausschiebung der Außenprüfung erstrecken sollte, nicht ab, be-
vor die auf Grund der Außenprüfung zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind oder nach Bekanntgabe der 
Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 
Dies gilt nicht, wenn eine Außenprüfung unmittelbar nach ihrem 
Beginn für die Dauer von mehr als sechs Monaten aus Gründen 
unterbrochen wird, die die Finanzbehörde zu vertreten hat. Die 
Festsetzungsfrist endet spätestens, wenn seit Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Schlussbesprechung stattgefunden hat, 
oder, wenn sie unterblieben ist, seit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die letzten Ermittlungen im Rahmen der Außenprüfung 
stattgefunden haben, die in § 169 Abs. 2 genannten Fristen ver-
strichen sind; eine Ablaufhemmung nach anderen Vorschriften 
bleibt unberührt. 
(5) Beginnen die Zollfahndungsämter oder die mit der Steuer-
fahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden vor 
Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlun-
gen der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die Festsetzungsfrist 
insoweit nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlungen zu erlas-
senden Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind; Absatz 4 
Satz 2 gilt sinngemäß. Das gleiche gilt, wenn dem Steuerpflichti-
gen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Einleitung des Steuer-
strafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens wegen einer Steu-
erordnungswidrigkeit bekanntgegeben worden ist; § 169 Abs. 1 
Satz 3 gilt sinngemäß. 
(6) Ist bei Steuerpflichtigen eine Außenprüfung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes nicht durchführbar, wird der Ablauf der 
Festsetzungsfrist auch durch sonstige Ermittlungshandlungen im 
Sinne des § 92 gehemmt, bis die auf Grund dieser Ermittlungen 
erlassenen Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind. Die 
Ablaufhemmung tritt jedoch nur dann ein, wenn der Steuerpflich-
tige vor Ablauf der Festsetzungsfrist auf den Beginn der Ermitt-
lungen nach Satz 1 hingewiesen worden ist; § 169 Abs. 1 Satz 3 
gilt sinngemäß. 
(7) In den Fällen des § 169 Abs. 2 Satz 2 endet die Festset-
zungsfrist nicht, bevor die Verfolgung der Steuerstraftat oder der 
Steuerordnungswidrigkeit verjährt ist. 
(8) Ist die Festsetzung einer Steuer nach § 165 ausgesetzt oder 
die Steuer vorläufig festgesetzt worden, so endet die Festset-
zungsfrist nicht vor dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Un-
gewissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde hiervon Kenntnis 
erhalten hat. In den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2 endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren, nachdem die 
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Ungewissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde hiervon Kennt-
nis erlangt hat. 
(9) Erstattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
eine Anzeige nach den §§ 153, 371 und 378 Abs. 3, so endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Eingang der 
Anzeige. 
(10) Soweit für die Festsetzung einer Steuer ein Feststellungsbe-
scheid, ein Steuermessbescheid oder ein anderer Verwaltungs-
akt bindend ist (Grundlagenbescheid), endet die Festsetzungs-
frist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des 
Grundlagenbescheides. Ist der Ablauf der Festsetzungsfrist hin-
sichtlich des Teils der Steuer, für den der Grundlagenbescheid 
nicht bindend ist, nach Absatz 4 gehemmt, endet die Festset-
zungsfrist für den Teil der Steuer, für den der Grundlagenbe-
scheid bindend ist, nicht vor Ablauf der nach Absatz 4 gehemm-
ten Frist. 
(11) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird 
oder der Mangel der Vertretung aufhört. Dies gilt auch, soweit für 
eine Person ein Betreuer bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt 
nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeordnet ist, der 
Betreuer jedoch verstorben oder auf andere Weise weggefallen 
oder aus rechtlichen Gründen an der Vertretung des Betreuten 
verhindert ist. 
(12) Richtet sich die Steuer gegen einen Nachlass, so endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt, in dem die Erbschaft von dem Erben angenom-
men oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet 
wird oder von dem an die Steuer gegen einen Vertreter festge-
setzt werden kann. 
(13) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist eine noch nicht festge-
setzte Steuer im Insolvenzverfahren angemeldet, so läuft die 
Festsetzungsfrist insoweit nicht vor Ablauf von drei Monaten 
nach Beendigung des des Insolvenzverfahrens ab. 
(14) Die Festsetzungsfrist für einen Steueranspruch endet nicht, 
soweit ein damit zusammenhängender Erstattungsanspruch nach 
§ 37 Abs. 2 noch nicht verjährt ist (§ 228). 
... 
§ 180 Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 
(1) Gesondert festgestellt werden insbesondere: 
1. die Einheitswerte nach Maßgabe des Bewertungsgesetzes, 
2. 
a) die einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflich-

tigen Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang stehende 
andere Besteuerungsgrundlagen, wenn an den Einkünften 
mehrere Personen beteiligt sind und die Einkünfte diesen 
Personen steuerlich zuzurechnen sind, 

b) in anderen als den in Buchstabe a genannten Fällen die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
einer freiberuflichen Tätigkeit, wenn nach den Verhältnissen 
zum Schluss des Gewinnermittlungszeitraums das für die ge-
sonderte Feststellung zuständige Finanzamt nicht auch für die 
Steuern vom Einkommen zuständig ist, 

3. der Wert der vermögensteuerpflichtigen Wirtschaftsgüter (§§ 
114 bis 117a des Bewertungsgesetzes) und der Wert der 
Schulden und sonstigen Abzüge (§ 118 des Bewertungsge-
setzes), wenn die Wirtschaftsgüter, Schulden und sonstigen 
Abzüge mehreren Personen zuzurechnen sind und die Fest-
stellungen für die Besteuerung von Bedeutung sind. 

(2) Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei 
gleichen Sachverhalten und zur Erleichterung des Besteuerungs-
verfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen Besteue-
rungsgrundlagen gesondert und für mehrere Personen einheitlich 
festgestellt werden. Dabei können insbesondere geregelt werden 
1. der Gegenstand und der Umfang der gesonderten Feststel-

lung, 
2. die Voraussetzungen für das Feststellungsverfahren, 
3. die örtliche Zuständigkeit der Finanzbehörden, 

4. die Bestimmung der am Feststellungsverfahren beteiligten 
Personen (Verfahrensbeteiligte) und der Umfang ihrer steuer-
lichen Pflichten und Rechte einschließlich der Vertretung Be-
teiligter durch andere Beteiligte, 

5. die Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die Verfahrensbe-
teiligten und Empfangsbevollmächtigte, 

6. die Zulässigkeit, der Umfang und die Durchführung von Au-
ßenprüfungen zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen. 

Durch Rechtsverordnung kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass Be-
steuerungsgrundlagen, die sich erst später auswirken, zur Siche-
rung der späteren zutreffenden Besteuerung gesondert und für 
mehrere Personen einheitlich festgestellt werden; Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates, soweit sie Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betreffen.  
(3) Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a gilt nicht, wenn 
1. nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren 

Einkünften im Geltungsbereich dieses Gesetzes einkommens-
teuerpflichtig oder körperschaftsteuerpflichtig ist, oder 

2. es sich um einen Fall von geringer Bedeutung handelt, insbe-
sondere weil die Höhe des festgestellten Betrags und die Auf-
teilung feststehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Fälle des 
Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3. 

Das nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 zuständige Finanzamt kann durch 
Bescheid feststellen, dass eine gesonderte Feststellung nicht 
durchzuführen ist. Der Bescheid gilt als Steuerbescheid.  
(4) Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a gilt ferner nicht für Arbeitsge-
meinschaften, deren alleiniger Zweck in der Erfüllung eines ein-
zigen Werkvertrages oder Werklieferungsvertrages besteht.  
(5) Absatz 1 Nr. 2, Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwen-
den, soweit 
1. die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung von der Bemessungsgrundlage ausgenommenen 
Einkünfte bei der Festsetzung der Steuern der beteiligten Per-
sonen von Bedeutung sind oder 

2. Steuerabzugsbeträge und Körperschaftsteuer auf die festge-
setzte Steuer anzurechnen sind. 

... 
§ 182 Wirkungen der gesonderten Feststellung 
(1) Feststellungsbescheide sind, auch wenn sie noch nicht unan-
fechtbar sind, für andere Feststellungsbescheide, für Steuer-
messbescheide, für Steuerbescheide und für Steueranmeldun-
gen (Folgebescheide) bindend, soweit die in den Feststellungs-
bescheiden getroffenen Feststellungen für diese Folgebescheide 
von Bedeutung sind. Satz 1 gilt entsprechend bei Feststellungen 
nach § 180 Abs. 5 Nr. 2 für Verwaltungsakte, die die Verwirkli-
chung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis betreffen; 
wird ein Feststellungsbescheid nach § 180 Abs. 5 Nr. 2 erlassen, 
aufgehoben oder geändert, ist ein Verwaltungsakt, für den dieser 
Feststellungsbescheid Bindungswirkung entfaltet, in entspre-
chender Anwendung des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zu korrigie-
ren. 
(2) Ein Feststellungsbescheid über einen Einheitswert (§ 180 
Abs. 1 Nr. 1) wirkt auch gegenüber dem Rechtsnachfolger, auf 
den der Gegenstand der Feststellung nach dem Feststellungs-
zeitpunkt mit steuerlicher Wirkung übergeht. Tritt die Rechtsnach-
folge jedoch ein, bevor der Feststellungsbescheid ergangen ist, 
so wirkt er gegen den Rechtsnachfolger nur dann, wenn er ihm 
bekanntgegeben wird. Die Sätze 1 und 2 gelten für gesonderte 
sowie gesonderte und einheitliche Feststellungen von Besteue-
rungsgrundlagen, die sich erst später auswirken, nach der Ver-
ordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 19. De-
zember 1986 (BGBl. I S. 2663), entsprechend. 
(3) Erfolgt eine gesonderte Feststellung gegenüber mehreren Be-
teiligten einheitlich (§ 179 Abs. 2 Satz 2) und ist ein Beteiligter im 
Feststellungsbescheid unrichtig bezeichnet worden, weil Rechts-
nachfolge eingetreten ist, kann dies durch besonderen Bescheid 
gegenüber dem Rechtsnachfolger berichtigt werden. 
... 
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§ 191 Haftungsbescheide, Duldungsbescheide 
(1) Wer kraft Gesetzes für eine Steuer haftet (Haftungsschuld-
ner), kann durch Haftungsbescheid, wer kraft Gesetzes verpflich-
tet ist, die Vollstreckung zu dulden, kann durch Duldungsbe-
scheid in Anspruch genommen werden. Die Anfechtung wegen 
Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis außerhalb des In-
solvenzverfahrens erfolgt durch Duldungsbescheid, soweit sie 
nicht im Wege der Einrede nach § 9 des Anfechtungsgesetzes 
geltend zu machen ist; bei der Berechnung von Fristen nach den 
§§ 3 und 4 des Anfechtungsgesetzes steht der Erlass eines Dul-
dungsbescheids der gerichtlichen Geltendmachung der Anfech-
tung nach § 7 Abs. 1 des Anfechtungsgesetzes gleich. Die Be-
scheide sind schriftlich zu erteilen. 
(2) Bevor gegen einen Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steu-
erberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer oder verei-
digten Buchprüfer wegen einer Handlung im Sinne des § 69, die 
er in Ausübung seines Berufes vorgenommen hat, ein Haftungs-
bescheid erlassen wird, gibt die Finanzbehörde der zuständigen 
Berufskammer Gelegenheit, die Gesichtspunkte vorzubringen, 
die von ihrem Standpunkt für die Entscheidung von Bedeutung 
sind. 
(3) Die Vorschriften über die Festsetzungsfrist sind auf den Er-
lass von Haftungsbescheiden entsprechend anzuwenden. Die 
Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre, in den Fällen des § 70 bei 
Steuerhinterziehung zehn Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkür-
zung fünf Jahre, in den Fällen des § 71 zehn Jahre. Die Festset-
zungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Tat-
bestand verwirklicht worden ist, an den das Gesetz die Haftungs-
folge knüpft. Ist die Steuer, für die gehaftet wird, noch nicht fest-
gesetzt worden, so endet die Festsetzungsfrist für den Haftungs-
bescheid nicht vor Ablauf der für die Steuerfestsetzung geltenden 
Festsetzungsfrist; andernfalls gilt § 171 Abs. 10 sinngemäß. In 
den Fällen der §§ 73 und 74 endet die Festsetzungsfrist nicht, 
bevor die gegen den Steuerschuldner festgesetzte Steuer ver-
jährt (§ 228) ist. 
(4) Ergibt sich die Haftung nicht aus den Steuergesetzen, so 
kann ein Haftungsbescheid ergehen, solange die Haftungsan-
sprüche nach dem für sie maßgebenden Recht noch nicht ver-
jährt sind. 
(5) Ein Haftungsbescheid kann nicht mehr ergehen, 
1. soweit die Steuer gegen den Steuerschuldner nicht festge-

setzt worden ist und wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist 
auch nicht mehr festgesetzt werden kann, 

2. soweit die gegen den Steuerschuldner festgesetzte Steuer 
verjährt ist oder die Steuer erlassen worden ist. 

Dies gilt nicht, wenn die Haftung darauf beruht, dass der Haf-
tungsschuldner Steuerhinterziehung oder Steuerhehlerei began-
gen hat. 
... 
§ 218 Verwirklichung von Ansprüchen aus dem Steuer-
schuldverhältnis 
(1) Grundlage für die Verwirklichung von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis (§ 37) sind die Steuerbescheide, die 
Steuervergütungsbescheide, die Haftungsbescheide und die 
Verwaltungsakte, durch die steuerliche Nebenleistungen festge-
setzt werden; bei den Säumniszuschlägen genügt die Verwirkli-
chung des gesetzlichen Tatbestandes (§ 240). Die Steueranmel-
dungen (§ 168) stehen den Steuerbescheiden gleich. 
(2) Über Streitigkeiten, die die Verwirklichung der Ansprüche im 
Sinne des Absatzes 1 betreffen, entscheidet die Finanzbehörde 
durch Verwaltungsakt. Dies gilt auch, wenn die Streitigkeit einen 
Erstattungsanspruch (§ 37 Abs. 2) betrifft. 
... 
§ 222 Stundung 
Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis ganz oder teilweise stunden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten wür-
de und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. Die Stundung soll in der Regel nur auf Antrag und gegen 
Sicherheitsleistung gewährt werden. Steueransprüche gegen den 
Steuerschuldner können nicht gestundet werden, soweit ein Drit-
ter (Entrichtungspflichtiger) die Steuer für Rechnung des Steuer-
schuldners zu entrichten, insbesondere einzubehalten und abzu-
führen hat. Die Stundung des Haftungsanspruchs gegen den Ent-

richtungspflichtigen ist ausgeschlossen, soweit er Steuerabzugs-
beträge einbehalten oder Beträge, die eine Steuer enthalten, ein-
genommen hat. 
§ 223 Zahlungsaufschub 
Bei Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern kann die 
Zahlung fälliger Beträge auf Antrag des Steuerschuldners gegen 
Sicherheitsleistung hinausgeschoben werden, soweit die Steuer-
gesetze dies bestimmen. 
§ 224 Leistungsort, Tag der Zahlung 
(1) Zahlungen an Finanzbehörden sind an die zuständige Kasse 
zu entrichten. 2Außerhalb des Kassenraums können Zahlungs-
mittel nur einem Amtsträger übergeben werden, der zur Annah-
me von Zahlungsmitteln außerhalb des Kassenraums besonders 
ermächtigt worden ist und sich hierüber ausweisen kann.  
(2) Eine wirksam geleistete Zahlung gilt als entrichtet:  
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag 

des Eingangs, bei Hingabe oder Übersendung von Schecks 
jedoch drei Tage nach dem Tag des Eingangs, 

2.  bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Finanz-
behörde und bei Einzahlung mit Zahlschein oder Postanwei-
sung an dem Tag, an dem der Betrag der Finanzbehörde gut-
geschrieben wird, 

3. bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung am Fälligkeitstag. 
(3) Zahlungen der Finanzbehörden sind unbar zu leisten. Das 
Bundesministerium der Finanzen und die für die Finanzverwal-
tung zuständigen obersten Landesbehörden können für ihre Ge-
schäftsbereiche Ausnahmen zulassen. Als Tag der Zahlung gilt 
bei Überweisung oder Zahlungsanweisung der dritte Tag nach 
der Hingabe oder Absendung des Auftrags an das Kreditinstitut 
oder, wenn der Betrag nicht sofort abgebucht werden soll, der 
dritte Tag nach der Abbuchung.  
(4) Die zuständige Kasse kann für die Übergabe von Zahlungs-
mitteln gegen Quittung geschlossen werden. Absatz 2 Nr. 1 gilt 
entsprechend, wenn bei der Schließung von Kassen nach Satz 1 
am Ort der Kasse eine oder mehrere Zweiganstalten der Deut-
schen Bundesbank oder, falls solche am Ort der Kasse nicht be-
stehen, ein oder mehrere Kreditinstitute ermächtigt werden, für 
die Kasse Zahlungsmittel gegen Quittung anzunehmen.  
... 
§ 227 Erlass 
Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung 
nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter den gleichen 
Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet 
oder angerechnet werden. 
§ 228 Gegenstand der Verjährung, Verjährungsfrist 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis unterliegen einer be-
sonderen Zahlungsverjährung. Die Verjährungsfrist beträgt fünf 
Jahre. 
§ 229 Beginn der Verjährung 
(1) Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch erstmals fällig geworden ist. Sie beginnt jedoch 
nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Festsetzung ei-
nes Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis, ihre Aufhebung, 
Änderung oder Berichtigung nach § 129 wirksam geworden ist, 
aus der sich der Anspruch ergibt; eine Steueranmeldung steht 
einer Steuerfestsetzung gleich. 
(2) Ist ein Haftungsbescheid ohne Zahlungsaufforderung ergan-
gen, so beginnt die Verjährung mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Haftungsbescheid wirksam geworden ist. 
... 
§ 233a Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-
erstattungen 
(1) Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Ver-
mögen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbe-
trag im Sinne des Absatzes 3, ist dieser zu verzinsen. Dies gilt 
nicht für die Festsetzung von Vorauszahlungen und Steuerab-
zugsbeträgen. 
(2) Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die Steuer entstanden ist. Er beginnt für die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer 23 Monate nach diesem Zeit-
punkt, wenn die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der 
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erstmaligen Steuerfestsetzung die anderen Einkünfte überwie-
gen. Er endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestset-
zung wirksam wird. 
(2a) Soweit die Steuerfestsetzung auf der Berücksichtigung eines 
rückwirkenden Ereignisses (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 
2) oder auf einem Verlustabzug nach § 10d Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes beruht, beginnt der Zinslauf abweichend von 
Absatz 2 Satz 1 und 2 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem das rückwirkende Ereignis eingetreten oder der Ver-
lust entstanden ist. 
(3) Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steu-
er, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge, um 
die anzurechnende Körperschaftsteuer und um die bis zum Be-
ginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unter-
schiedsbetrag). Bei der Vermögensteuer ist als Unterschiedsbe-
trag für die Zinsberechnung die festgesetzte Steuer, vermindert 
um die festgesetzten Vorauszahlungen oder die bisher festge-
setzte Jahressteuer, maßgebend. Ein Unterschiedsbetrag zu-
gunsten des Steuerpflichtigen ist nur bis zur Höhe des zu erstat-
tenden Betrages zu verzinsen; die Verzinsung beginnt frühestens 
mit dem Tag der Zahlung. 
(4) Die Festsetzung der Zinsen soll mit der Steuerfestsetzung 
verbunden werden. 
(5) Wird die Steuerfestsetzung aufgehoben, geändert oder nach 
§ 129 berichtigt, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu ändern; 
gleiches gilt, wenn die Anrechnung von Steuerbeträgen zurück-
genommen, widerrufen oder nach § 129 berichtigt wird. Maßge-
bend für die Zinsberechnung ist der Unterschiedsbetrag zwi-
schen der festgesetzten Steuer und der vorher festgesetzten 
Steuer, jeweils vermindert um die anzurechnenden Steuerab-
zugsbeträge und um die anzurechnende Körperschaftsteuer. 
Dem sich hiernach ergebenden Zinsbetrag sind bisher festzuset-
zende Zinsen hinzuzurechnen; bei einem Unterschiedsbetrag 
zugunsten des Steuerpflichtigen entfallen darauf festgesetzte 
Zinsen. Im übrigen gilt Absatz 3 Satz 3 entsprechend. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei der Durchführung des 
Lohnsteuer-Jahresausgleichs entsprechend. 
(7) Bei Anwendung des Absatzes 2a gelten die Absätze 3 und 5 
mit der Maßgabe, dass der Unterschiedsbetrag in Teil-Unter-
schiedsbeträge mit jeweils gleichem Zinslaufbeginn aufzuteilen 
ist; für jeden Teil-Unterschiedsbetrag sind Zinsen gesondert und 
in der zeitlichen Reihenfolge der Teil-Unterschiedsbeträge zu be-
rechnen, beginnend mit den Zinsen auf den Teil-Unterschieds-
betrag mit dem ältesten Zinslaufbeginn. Ergibt sich ein Teil-
Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen, entfallen 
auf diesen Betrag festgesetzte Zinsen frühestens ab Beginn des 
für diesen Teil-Unterschiedsbetrag maßgebenden Zinslaufs; Zin-
sen für den Zeitraum bis zum Beginn des Zinslaufs dieses Teil-
Unterschiedsbetrags bleiben endgültig bestehen. Dies gilt auch, 
wenn zuvor innerhalb derselben Zinsberechnung Zinsen auf ei-
nen Teil-Unterschiedsbetrag zuungunsten des Steuerpflichtigen 
berechnet worden sind. 
§ 234 Stundungszinsen 
(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung von Ansprüchen aus 
dem Steuerschuldverhältnis werden Zinsen erhoben. Wird der 
Steuerbescheid nach Ablauf der Stundung aufgehoben, geändert 
oder nach § 129 berichtigt, so bleiben die bis dahin entstandenen 
Zinsen unberührt. 
(2) Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wä-
re. 
(3) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt 
wurden, sind anzurechnen. 
... 
§ 238 Höhe und Berechnung der Zinsen 
(1) Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb Prozent. Sie 
sind von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle 
Monate zu zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. 
Erlischt der zu verzinsende Anspruch durch Aufrechnung, gilt der 
Tag, an dem die Schuld des Aufrechnenden fällig wird, als Tag 
der Zahlung. 
(2) Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Be-
trag jeder Steuerart auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren 
Betrag abgerundet. 

§ 239 Festsetzung der Zinsen 
(1) Auf die Zinsen sind die für die Steuern geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, jedoch beträgt die Festsetzungsfrist 
ein Jahr. Die Festsetzungsfrist beginnt: 
1. in den Fällen des § 233a mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die Steuer festgesetzt, aufgehoben, geändert oder nach § 129 
berichtigt worden ist, 

2. in den Fällen des § 234 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Stundung geendet hat, 

3. in den Fällen des § 235 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Festsetzung der hinterzogenen Steuern unanfechtbar ge-
worden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein eingeleitetes Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen 
worden ist, 

4. in den Fällen des § 236 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Steuer erstattet oder die Steuervergütung ausgezahlt wor-
den ist, 

5. in den Fällen des § 237 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein Einspruch oder eine Anfechtungsklage endgültig erfolglos 
geblieben ist. 

Die Festsetzungsfrist läuft in den Fällen des § 233a nicht ab, so-
lange die Steuerfestsetzung, ihre Aufhebung, ihre Änderung oder 
ihre Berichtigung nach § 129 noch zulässig ist. 
(2) Zinsen sind auf volle Euro zum Vorteil des Steuerpflichtigen 
gerundet festzusetzen. Sie werden nur dann festgesetzt, wenn 
sie mindestens 10 Euro betragen. 
§ 240 Säumniszuschläge 
(1) Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages 
entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 
Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständi-
gen Steuerbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächs-
ten durch 50 Euro teilbaren Betrag. Das Gleiche gilt für zurück-
zuzahlende Steuervergütungen und Haftungsschulden, soweit 
sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergü-
tungen erstreckt. Die Säumnis nach Satz 1 tritt nicht ein, bevor 
die Steuer festgesetzt oder angemeldet worden ist. Wird die 
Festsetzung einer Steuer oder Steuervergütung aufgehoben, ge-
ändert oder nach § 129 berichtigt, so bleiben die bis dahin ver-
wirkten Säumniszuschläge unberührt; das Gleiche gilt, wenn ein 
Haftungsbescheid zurückgenommen, widerrufen oder nach § 129 
berichtigt wird. Erlischt der Anspruch durch Aufrechnung, bleiben 
Säumniszuschläge unberührt, die bis zur Fälligkeit der Schuld 
des Aufrechnenden entstanden sind. 
(2) Säumniszuschläge entstehen nicht bei steuerlichen Neben-
leistungen. 
(3) Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Ta-
gen nicht erhoben. Dies gilt nicht bei Zahlung nach § 224 Abs. 2 
Nr. 1. 
(4) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge 
gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist je-
doch kein höherer Säumniszuschlag zu entrichten als verwirkt 
worden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner 
eingetreten wäre. 
§ 241 Art der Sicherheitsleistung 
(1) Wer nach den Steuergesetzen Sicherheit zu leisten hat, kann 
diese erbringen 
1. durch Hinterlegung von im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

umlaufenden Zahlungsmitteln bei der zuständigen Finanzbe-
hörde, 

2. durch Verpfändung der in Absatz 2 genannten Wertpapiere, 
die von dem zur Sicherheitsleistung Verpflichteten der Deut-
schen Bundesbank oder einem Kreditinstitut zur Verwahrung 
anvertraut worden sind, das zum Depotgeschäft zugelassen 
ist, wenn dem Pfandrecht keine anderen Rechte vorgehen. 
Die Haftung der Wertpapiere für Forderungen des Verwahrers 
für ihre Verwahrung und Verwaltung bleibt unberührt. Der 
Verpfändung von Wertpapieren steht die Verpfändung von 
Anteilen an einem Sammelbestand nach § 6 des Depotgeset-
zes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4130-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 1985 (BGBl. I S. 
1507), gleich, 
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3. durch eine mit der Übergabe des Sparbuches verbundene 
Verpfändung von Spareinlagen bei einem Kreditinstitut, das 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Einlagengeschäft 
zugelassen ist, wenn dem Pfandrecht keine anderen Rechte 
vorgehen, 

4. durch Verpfändung von Forderungen, die in einem Schuld-
buch des Bundes, eines Sondervermögens des Bundes oder 
eines Landes eingetragen sind, wenn dem Pfandrecht keine 
anderen Rechte vorgehen, 

5. durch Bestellung von 
a) erstrangigen Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden an 

Grundstücken oder Erbbaurechten, die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes belegen sind, 

b) erstrangigen Schiffshypotheken an Schiffen, Schiffsbau-
werken oder Schwimmdocks, die in einem im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes geführten Schiffsregister oder 
Schiffsbauregister eingetragen sind, 

6. durch Verpfändung von Forderungen, für die eine erstrangige 
Verkehrshypothek an einem im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes belegenen Grundstück oder Erbbaurecht besteht, oder 
durch Verpfändung von erstrangigen Grundschulden oder 
Rentenschulden an im Geltungsbereich dieses Gesetzes be-
legenen Grundstücken oder Erbbaurechten, wenn an den 
Forderungen, Grundschulden oder Rentenschulden keine 
vorgehenden Rechte bestehen, 

7. durch Schuldversprechen, Bürgschaft oder Wechselverpflich-
tungen eines tauglichen Steuerbürgen (§ 244). 

(2) Wertpapiere im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind 
1. Schuldverschreibungen des Bundes, eines Sondervermögens 

des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes, 

2. Schuldverschreibungen zwischenstaatlicher Einrichtungen, 
denen der Bund Hoheitsrechte übertragen hat, wenn sie im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum amtlichen Börsenhan-
del zugelassen sind, 

3. Schuldverschreibungen der Deutschen Genossenschafts-
bank, der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank, der 
Deutschen Ausgleichsbank, der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, 

4. Pfandbriefe, Kommunalobligationen und verwandte Schuld-
verschreibungen, 

5. Schuldverschreibungen, deren Verzinsung und Rückzahlung 
vom Bund oder von einem Land gewährleistet werden. 

(3) Ein unter Steuerverschluss befindliches Lager steuerpflichti-
ger Waren gilt als ausreichende Sicherheit für die darauf lastende 
Steuer. 
... 
§ 254 Voraussetzungen für den Beginn der Vollstreckung 
(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, darf die Vollstreckung erst 
beginnen, wenn die Leistung fällig ist und der Vollstreckungs-
schuldner zur Leistung oder Duldung oder Unterlassung aufge-
fordert worden ist (Leistungsgebot) und seit der Aufforderung 
mindestens eine Woche verstrichen ist. Das Leistungsgebot kann 
mit dem zu vollstreckenden Verwaltungsakt verbunden werden. 
Ein Leistungsgebot ist auch dann erforderlich, wenn der Verwal-
tungsakt gegen den Vollstreckungsschuldner wirkt, ohne ihm be-
kannt gegeben zu sein. Soweit der Vollstreckungsschuldner eine 
von ihm auf Grund einer Steueranmeldung geschuldete Leistung 
nicht erbracht hat, bedarf es eines Leistungsgebotes nicht. 
(2) Eines Leistungsgebots wegen der Säumniszuschläge und 
Zinsen bedarf es nicht, wenn sie zusammen mit der Steuer bei-
getrieben werden. Dies gilt sinngemäß für die Vollstreckungskos-
ten, wenn sie zusammen mit dem Hauptanspruch beigetrieben 
werden. 
... 
§ 261 Niederschlagung 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis dürfen niederge-
schlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Er-
folg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer 
Verhältnis zu dem Betrag stehen. 
... 

§ 347 Statthaftigkeit des Einspruchs 
(1) Gegen Verwaltungsakte 
1. in Abgabenangelegenheiten, auf die dieses Gesetz Anwen-

dung findet, 
2. in Verfahren zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in ande-

ren als den in Nummer 1 bezeichneten Angelegenheiten, so-
weit die Verwaltungsakte durch Bundesfinanzbehörden oder 
Landesfinanzbehörden nach den Vorschriften dieses Geset-
zes zu vollstrecken sind, 

3. in öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Angelegenhei-
ten, auf die dieses Gesetz nach § 164a des Steuerberatungs-
gesetzes Anwendung findet, 

4. in anderen durch die Finanzbehörden verwalteten Angelegen-
heiten, soweit die Vorschriften über die außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe durch Gesetz für anwendbar erklärt worden 
sind oder erklärt werden, 

ist als Rechtsbehelf der Einspruch statthaft. Der Einspruch ist 
außerdem statthaft, wenn geltend gemacht wird, dass in den in 
Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten über einen vom Ein-
spruchsführer gestellten Antrag auf Erlass eines Verwaltungsak-
tes ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes binnen ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden worden ist. 
(2) Abgabenangelegenheiten sind alle mit der Verwaltung der 
Abgaben einschließlich der Abgabenvergütungen oder sonst mit 
der Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften durch die 
Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten ein-
schließlich der Maßnahmen der Bundesfinanzbehörden zur Be-
achtung der Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr 
über die Grenze; den Abgabenangelegenheiten stehen die Ange-
legenheiten der Verwaltung der Finanzmonopole gleich. 
(3) Die Vorschriften des Siebenten Teils finden auf das Straf- und 
Bußgeldverfahren keine Anwendung. 
... 
§ 351 Bindungswirkung anderer Verwaltungsakte 
(1) Verwaltungsakte, die unanfechtbare Verwaltungsakte ändern, 
können nur insoweit angegriffen werden, als die Änderung reicht, 
es sei denn, dass sich aus den Vorschriften über die Aufhebung 
und Änderung von Verwaltungsakten etwas anderes ergibt.  
(2) Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 
10) können nur durch Anfechtung dieses Bescheids, nicht auch 
durch Anfechtung des Folgebescheids, angegriffen werden.  
... 
§ 363 Aussetzung und Ruhen des Verfahrens 
(1) Hängt die Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Beste-
hen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das den 
Gegenstand eines anhängigen Rechtsstreits bildet oder von ei-
nem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, 
kann die Finanzbehörde die Entscheidung bis zur Erledigung des 
anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung des Gerichts 
oder der Verwaltungsbehörde aussetzen.  
(2) Die Finanzbehörde kann das Verfahren mit Zustimmung des 
Einspruchsführers ruhen lassen, wenn das aus wichtigen Grün-
den zweckmäßig erscheint. Ist wegen der Verfassungsmäßigkeit 
einer Rechtsnorm oder wegen einer Rechtsfrage ein Verfahren 
bei dem Europäischen Gerichtshof, dem Bundesverfassungsge-
richt oder einem obersten Bundesgericht anhängig und wird der 
Einspruch hierauf gestützt, ruht das Einspruchsverfahren inso-
weit; dies gilt nicht, soweit nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder 
Nr. 4 die Steuer vorläufig festgesetzt wurde. Mit Zustimmung der 
obersten Finanzbehörde kann durch öffentlich bekannt zu ge-
bende Allgemeinverfügung für bestimmte Gruppen gleichgelager-
ter Fälle angeordnet werden, dass Einspruchsverfahren insoweit 
auch in anderen als den in den Sätzen 1 und 2 genannten Fällen 
ruhen. Das Einspruchsverfahren ist fortzusetzen, wenn der Ein-
spruchsführer dies beantragt oder die Finanzbehörde dies dem 
Einspruchsführer mitteilt.  
(3) Wird ein Antrag auf Aussetzung oder Ruhen des Verfahrens 
abgelehnt oder die Aussetzung oder das Ruhen des Verfahrens 
widerrufen, kann die Rechtswidrigkeit der Ablehnung oder des 
Widerrufs nur durch Klage gegen die Einspruchsentscheidung 
geltend gemacht werden. 


